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REPUBLIK ÖSTERREICH 
BUNDESKANZLERAMT 

GZ 603.4l2/l-V/2/92 

A-1014 Wien, Ballhausplatz 2 

Tel. (0222) 531 15/0 

Fernschreib-Nr 1370-900 

DVR: 0000019 

Proje15tgruppe "Abbau effizienzhemmender Mehrfachzuständigkeiten"; 
Entwurf eines Kompetenzbereinigungsgesetzes 

Ar:.. .. .. . ,Gese.tzentwurf' 
dIe OsterreIchIsche Prasldentschaf skanzl~ 

~!~ ~:~~~~~~;~~~rektion ZI... ................................ -GE/19 .. & 
die Volksanwaltschaft Datum ~, !J ,,(t} Cf Z 
~:~ ~:~;:~~~~~;~:~~~~~~~~~ , Verteil~:~~:~·)~~~··~q92 .... · ...... ., 

,alle BundesmInIsterIen .............. ... t 

dps Bundesministerium für öffentliche Wirtschaft und Ver ehr, 
Sektion V ~ ~~d 

das Sekretariat von Herrn Vizekanzler Dr. BUSEK J57VV?:)'V./'f~-t,(,,~ 
das Sekretariat von Herrn Bundesminister WEISS /.- \ 
das Sekretariat von Frau Bundesministerin DOHNAL 
das Sekretariat von Herrn Staatssekretär Dr. DITZ 
alle Sektionen des Bundeskanzleramtes 
den Österreichischen Rat für Wissenschaft 'und Forschung 
die Generaldirektion der Österreichischen Bundesforste 
die Generaldirektion der Österreichischen Bundesbahnen 
die Generaldirektion für die Post- und Telegraphenverwaltung 
alle Ämter der Landesregierungen 
die Verbindungsstelle der Bundesländer beim Amt der Niederöster­

reichischen Landesregierung 
den Datenschutzrat 
die Geschäftsführung des Familienpolitischen Beirates beim 

Bundesministerium für Umwelt, Jugend uno Familie 
den Österreichischen Städtebund 
den Österreichischen Gemeindebund 
die Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft 
die Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte 
die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Österreichs 
den ÖsterreichischenLandarbeiterkammertag 
den Österreichischen Rechtsanwaltskammertag 
alle Rechtsanwaltskammern 
die Österreichische Notariatskammer 
die Österreichische Patentanwaltskammer 
die Österreichische Ärztekammer 
die Österreichische Dentistenkammer 
die Bundeskammer der Tierärzte Österreichs 
die Österreichische Apothekerkammer 
die Bundesingenieurkammer 
die Kammer der Wirtschaftstreuhänder 
die Österreichische Hochschülerschaft 
die Bundeskonferenz der Kammern der freien Berufe 
die Vereinigung Österreichischer Industrieller 
den Österreichischen Gewerkschaftsbund 
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die Gewerkschaft Öffentlicher Dienst 
den Verhandlungs ausschuß der Gewerkschaften des öffentlichen ' 

Dienstes 
den Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger 
die Österreichische Bischofskonferenz 
den Österreichischen Bundestheaterverband 
die Bundeskonferenz des wissenschaftlichen und künstlerischen 

Personals 
die Österreichische Rektorenkonferenz 
den Verband der Professoren Österreichs 
das Österreichische Normungsinstitut 
den Österreichischen Bundesjugendring 
den Verband Österreichischer Zeitungsherausgeber 
die Bundessportorganisation 
den Hauptverband der Land- und Forstwirtschaftsbetriebe 

Österreichs 
den Auto-, Motor- und Radfahrerbund Österreichs 
den Österreichischen Automobil-, Motorrad- und Touringclub 
den Verein Österreichische Gesellschaft für Gesetzgebungslehre 
die Vereinigung österr. Richter 
die Bundessektion Richter und Staatsanwälte in der Gewerkschaft 

Öffentlicher Dienst 
die rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität Wien 
die rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität Graz 
die rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität Linz 
die rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität Salzburg 
dierechtswissenschaftliche Fakultät der Universität Innsbruck 
den österreichischen Wasserwirtschaftsverband 
den österreichischen Bundesfeuerwehrverband 
den österreichischen Ingenieur- und Architekteh-Verein 
den evangelischen Ober~irchenrat AB und HB Wien 
den Verband österr. Mittel- und Großbetriebe 
den österreichischer Berufsverband der Erzieher 
den Österreichischen Verband der Markenartikelindustrie 
die ARGE DATEN 
das Österreichische Institut für Rechtspolitik 
die Österreichische Arbeitsgemeinschaft für Rehabilitation 
den Vorsitzenden der Konferenz der Unabhängigen 

Verwaltungssenate 
das Institut für Europarecht Wien 
das Forschungsinstitut für Europarecht Graz 
das Forschungsinstitut für Europafragen an der 

Wirtschaftsuniversität Wien 
das Zentrum für Europäisches Recht Innsbruck 
das Forschungsinstitut für Europarecht Salzburg 
das Forschungsinstitut für Europarecht Linz 
das Institut für Verfassungs- und Verwaltungsrecht, WU Wien 
das Österreichische Institut für Menschenrechte 
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E n t w u r f 

eines 

Bundesgesetzes zur Bereinigung von 

überschneidungeri im Wirkungsbereich 

der Bundesministerien 

(Kompetenzbereinigungsgesetz 1992) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel 1 

Das Bundesministeriengesetz 1986, BGBl. Nr. 76, zuletzt 

geändert durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 45/1991, wird wie 
folgt geändert: 

1. Abschnitt K Z 7 des Teiles 2 der Anlage zu § 2 entfällt. 

2. Abschnitt M Z 13 des Teiles 2 der Anlage zu § 2 lautet: 

"13. Verkehrspolitische und schiffahrtsspezifische 

Angelegenheiten des Wasserbaues hinsichtlich 

Wasserstraßen. 11 

1490V 
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3. Nach § 17 wird als § 17a eingefügt: 

"§ 17a. (1) Abschnitt M Z 13 des Teiles 2 der Anlage zu 

§ 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr .... /1992 

tritt mit .... in Kraft. 

(2) Abschnitt K Z 7 tritt mit Ablauf des ... außer 

Kraft." 

Artikel 2 

Das Umweltfondsgesetz, BGBl. Nr. 567/1983, zuletzt geändert 

durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 325/1990, wird wie folgt 

geändert: 

1. Die überschrift vor § 1 lautet: 

"Abschnitt 1" 

. 2. § 1 lautet: 

§ 1. Dieses Bundesgesetz regelt die Förderung von 

Maßnahmen zum Schutz der Umwelt durch den Umwelt- und 

Wasserwirtschaftsfonds, BGBI. Nr. 79/1987 in der jeweils 

geltenden Fassung (in der Folge: "Fonds")." 

3. In § 14 Abs. 1 werden die Worte "Bundesministers für 

Gesundheit und Umweltschutz" durch die Worte 

"Bundesministers für Umwelt, Jugend und Familie" ersetzt. 

4. Die Bezeichnung 11(2)" in § 15 wird aufgehoben. 

5. Die Bezeichnung "Artikel 11" nach § 16 entfällt. 

6. Die Bezeichnung "Artikel 111" wird durch die Bezeichnung 

"Abschnitt 2" ersetzt. 

1490V 
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7. Nach der Überschrift "Abschnitt 2" lauten die §§ 17 und 18: 

"§ 17. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind 
betraut: 

1. hinsichtlich des § 2 der Bundesminister für Finanzen, 

2. hinsichtlich des § 3 Abs. 1 Z 6 sowie des § 9 der 

Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie im 

Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen, 

3. hinsichtlich des § 6 Abs. 2 der ,Bundesminister für 

Umwelt, Jugend und Familie im Einvernehmen mit dem 

Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten, dem 

Bundesminister für Finanzen und dem Bundesminister für 
Land- und Forstwirtschaft, 

4. im übrigen der Bundesminister für Umwelt, Jugend und 
Familie. 

§ 18. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 1984 
in Kraft. 

(2) Die Änderungen der Artikelbezeic~nungen und die §§ 1 

und 17 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. Nr .... /1992 

treten mit .... in Kraft und sind auch in Verfahren 

anzuwenden, in denen der Förderungsantrag vor dem ... 
gestellt wurde." 

Artikel 3 

Das Umwelt- und wasserwirtschaftsfondsgesetz, BGBI. 

Nr. 79/1987, zuletzt geändert durch das Bundesgeset~ BGBI. 

Nr. 325/1990, wird wie folgt geändert: 

1. Die Bezeichnung "Artikel I" vor der Überschrift zu § 1 wird 

ersetzt durch die Bezeichnung "Abschnitt 1"'" 

1490V 
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2. § 6 lautet: 

§ 6. Vor Erledigung der Anträge auf Gewährung von 

Fondshilfe nach dem wasserbautenförderungsgesetz 1985 in der 

jeweils geltenden Fassung ist mit den in § 21 Abs. 6 des 

wasserbautenförderungsgesetzes 1985 in der jeweils geltenden 

Fassung getroffenen Ausnahmen die 

wasserwirtschaftsfondskommission anzuhören. Im Falle der ' 

Erledigung im sinne des Antrags hat der Fonds eine 

schriftliche Zusicherung zu erteilen. Mit dieser erwirbt der 

Förderungswerber einen Rechtsanspruch auf die Förderung." 

3. Die Bezeichnungen "Artikel II" und "Artikel 111" werden 

aufgehoben; Die Bezeichnung "Artikel IV" wird durch 

"Abschnitt 2" ersetzt. 

4. Vor der Bezeichnung fI(l)" im bisherigen Artikel IV wird die 

Bezeichnung "§ 10." eingefügt. 

5. Die Bezeichnung "Artikel V" wird durch die Bezeichnung 

"Abschnitt 3" ersetzt. 

6. Nach der Überschrift "Schlußbestimmungen" wird vor der 

Absatzbezeichnung "(1)" die Paragraphenbezeichnung "§ 11." 

eingefügt. 

7. § 11 Abs. 2 lautet: 

11(2) § 6 und die Bezeichnungsänderungen in der Fassung 

des Bundesgesetzes BGBI .. Nr .... /1992 treten mit ... in 

Kraft und sind auch in Verfahren anzuwenden, in denen der 

Förderungsantrag vor dem ... gestellt wurde." 

8. Der bisherige Artikel V Abs. 2 erhält die Bezeichnung 

u§ 12.". 

9. Der bisherige Artikel V Abs. 3 erhält die Bezeichnung 

"§ 13.". 

1490V 
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Artikel 4 

Das Wasserbautenförderungsgesetz 1985, BGBl. Nr. 148, zuletzt 

geändert durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 325/1990, wird wie 
folgt geändert: 

1. In § 1 Abs. 2 wird die Wendung "Wasserwirtschaftsfonds 

(§ 21)" durch die Wendung "Umwelt- und 

Wasserwirtschaftsfonds (§ 1 des Umwelt- und 

Wasserwirtschaftsfondsgesetz, BGBI. Nr. 79/1987, in der 

jeweils geltenden Fassung)" ersetzt. 

2. § 4 Abs. 1 wird aufgehoben. 

3. Die Absätze 2 bis 7 des § 4 werden als Absätze "(1)" bis 
"(6)" bezeichnet . 

. 4. § ~1 lautet samt Überschrift: 

"Kommission 

§ 21. (1) Beim Bundesministerium für Umwelt, Jugend und. 

Familie wird eine Kommission zur Begutachtung der vom 

Bundesminister für Umwelt, Jugend und Farrilie aufgrund 

dieses Bundesgesetzes zu erlassenden Richtlinien, der vom 

Fonds erstellten Investitions- und Bauprogramme und der 

Ant~äge auf Gewährung von Fondshilfe sowie zur Beratung des 

Bundesministers für Umwelt, Jugend und Familie in 

Angelegenheiten des Fonds eingerichtet 

(wasserwirtschaftskommission) . 

(2) Die Kommission besteht aus dr~izehn Mitgliedern. Elf 

der Mitglieder werden von der Bundesregierung nach dem 

Stärkeverhältnis der im Nationalrat vertretenen politischen 

Parteien und nach deren Anhörung bestellt. Auf jede im 

Hauptausschuß des Nationalrates vertretene politische Partei 

entfällt zumindest ein Mitglied; für die Ermittlung, 

1490V 
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wieviele der übrigen Mitglieder auf die im Nationalrat 

vertretene politische Partei entfallen, sind die 

Bestimmungen der Nationalratswahlordnung 1971, BGBl. Nr. 

391/1970, in der jeweils geltenden Fassung über die 

Berechnung der Mandate im zweiten Ermittlungsverfahren 

anzuwenden. Für jedes Mitglied ist ein Ersatzmitglied zu 

bestellen, welches das Ersatzmitglied oder ein anderes 

Mitglied derselben im Nationalrat vertretenen Partei bei 

dessen Verhinderung vertritt. 

(3) Je ein Mitglieq wird vom Bundesminister für 

wirtschaftliche Angelegenheiten und vom Bundesminister für 

Land- und Forstwirtschaft bestellt. 

(4) Die Mitgliedschaft in der Kommission ist ein 

unbesoldetes Ehrenamt. 

(5) Die Kommission wählt aus ihrer Mitte mit 

stimmenmehrheit den Vorsitzenden und dessen stellvertreter. 

Die Einberufung der Kommission zur konstituierenden sitzung 

'obliegt dem Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie~ 
Die übrigen sitzungen der Kommission werden vom 

Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung von seinem 

Stelvertreter einberufen. Auf Verlangen des Bundesmirlist~rs 
für Umwelt, Jugend und Familie oder auf Verlangen von 

mindestens drei Kommissionsmitgliedern ist eine sitzung 

innerhalb von 14 'ragen nach Stell ung des Begehrens 

einzuberufen. 

(6) Der Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie 

kann der Kommjssion zur Begutachtung vorbehaltene 

Angelegenheiten gegen nachträgliche Vorlage an die 

Kommission erledigen, wenn 

1490V 

1. die Kommission trotz ordnungsgemäßer Einberufung 

.. nicht zusammentri tt, 
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2. die Gewährung von Fondshilfe der Abwendung eines 

Notstandes oder der Beseitigung der Folgen eines 
solchen dient oder 

3. 'es sich um Anträge auf Gewährung von Darlehen gemäß 
§ 12 Abs. 2 handelt. 

(7) Anträge auf Abänderung bereits begutachteter 

Vorhaben sind der Kommission nur dann zur Begutachtung 

vorzulegen, wenn der Antrag eine wesentlilche oder 

umfangreiche Abänderung des Vorhabens zum Inhalt hat oder 

eine Erhöhung der Kosten um mehr als 15 % erwarten läßt. 

(8) Beschlüsse der Kommission können nur gefaßt werden, 

wenn alle Mitglieder eingeladen sind. Die Kommission 

entscheidet mit Stimmenmehrheit. Das Nähere wird in einer 

Geschäftsordnung geregelt, die von der Kommission 

beschlossen wird. In dringenden Fällen oder in 

Angelegenheiten geringerer Bedeutung ist die Beschlußfassung 

in der Form zulässig, daß ein vom Umwelt- und 

Wasserwirtschaftsfonds formulierter Beschlußantrag bei den 

Mitgliedern der Kommission zur schriftlichen Beisetzung 

ihres Votums in Umlauf gesetzt wird." 

5. In § 24 wird das Wort "Wasserwirtschaftsfondskommission" 

durch das Wort "Wasserwirtschaftskommission" ersetzt. 

'6. In § 25 Abs. 8 wird der Ausdruck "Bundesministerium für 

Land- und Forstwirtschaft" (zweimal) durch den Ausdruck 

"Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie" ersetzt. 

7. § 34 lautet: 

"§ 34. Mit der Vollziehung dies~s Bundesgesetzes sind 
betraut: 

1490V 

1. hinsichtlich des § 16 Abs. 4 der Bundesminister für 

Justiz, hinsichtlich des § 32 der Bundesminster für 
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Justiz im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 

Finanzen, 

2. hinsichtlich des § 21 Abs. 2 und des § 30 die 

Bundesregierung, 

3. hinsichtlich des § 3 Abs. 2 und 3 und des § 4 Abs. 4 

der Bundesminister für Umwelt,. Jugend und Familie ~m 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für 

wirtschaftliche Angelegenheiten, 

4. im übrigen der Bundesminister für Umwelt, Jugend und 

Familie. n 

8. Als § 35 wird angefügt: 

n§ 35. (1) Die §§ 21 und 34 sowie die 

Bezeichnungsänderungen und die Änderungen in § 1 Abs. 2, in 

§ 24 und in § 25 Abs. 8 in der Fassung des Bundesgesetzes 

BGB1.Nr .... /1992 treten mit ... in Kraft und sind auch1 in I 

Verfahren anzuwenden, in denen der Förderungsantrag vor: dem 

... gestellt wurde. 

(2) § 4 Abs. 1 tritt mit Ablauf des ... außer Kraft. 11 

Artikel 5 

Das Bundesgesetz betreffend den Urlaub und die Abfertigung für 

Arbeitn~hmer in der Bauwirtschaft (BaUarbeiter-urlaubs- und 
, 

Abfertigungsgesetz) , BGB1. Nr. 414/1972, zuletzt geändert durch 

das Bundesgesetz BGB1. Nr. 682/1991, wird wie folgt geändert: 

1. § 2 Abs. 4 lautet: 

"(4) In den Geltungsbereich dieses Bundesgesetzes sind 

auf gemeinsamen Antrag der gesetzlichen 'Interessenvert~etung 
der Arbeitgeber und des österreichischen 

Gewerkschaftsbundes, Gewerkschaft der Bau- und Holzarbeiter, 

durch Verordnung des Bundesministers für Arbeit und Soziales 
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andere Betriebsarten einzubeziehen, wenn in diesen die für 

die Urlaubshaltung und die Entstehung des 

Abfertigungsanspruches maßgeblichen 

Beschäftigungsbedingungen in ähnlicher Weise gestaltet sind 

wie in den in Abs. 1 und 2 aufgezählten Betriebsarten." 

2. § 3 Abs. 5 lautet: 

n(5) Ist eine Einheitlichkeit der Urlaubs- und 

Abfertigungsregelungen aus Gründen der betrieblichen 

Verwaltungsarbeit erforderlich und führt sie zur Beseitigung 

von sich sonst ergebenden Härten für die Arbeitnehmer, 

können auf gemeinsamen Antrag der zuständigen gesetzlichen 

Interessenvertretung der Arbeitgeber und des 

österreichischen Gewerkschaftsbundes, Gewerkschaft der 

Bau- und Holzarbeiter, sämtliche Arbeitnehmer im sinne des 

§ 1 Abs. I, die in einem Mischbetrieb beschäftigt werden, 

durch Verordnung des Bundesministers für Arbeit und Soziales 

in den Geltungsbereich dieses Bundesgesetzes einbezogen 

werden. "Die Einbeziehung ist auf gemeinsamen Antrag der 

genannten Interessenvertretungen oder von Amts wegen 

aufzuheben, wenn die voraussetzu~gen für die Einbeziehung 

weggefallen sind. n 

3. § 41 lautet: 

n§ 41. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind 

betraut: 

1. hinsichtlich der §§ 12, 28 Abs. 1 und des § 31 der 

Bundesminister für Justiz, 

2. im übrigen der Bundesminister für Arbeit und 

Soziales." 

4. Als § 42 wird angefügt: 

n§ 42. Die § 2 Abs. 4, § 3 Abs. 5 und § 41 in der 

Fassung des Bundesgesetzes BGBI. Nr .... /1992 treten mit 

in Kraft. Die sich daraus ergebende Änderung der 

1490V 
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zuständigkeit zur Erlassung der Verordnungen gilt für die 

Erlassung von Verordnungen nach dem ... und die Aufhebung 

V0n vor dem ... erlassenen Verordnung,en. 11 

Artikel 6 

Das Bundesgesetz über stiftungen und Fonds 

(BUndes-stiftungs- und Fondsgesetz) , BGB1. Nr. 11/1975, wird 

wie folgt geändert: 

1. In § 43 Z 2 lit c werden die Worte "Bundesminister für 

Gesundheit und umweltschutz" durch die Worte "Bundesminister 

für Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz" ersetzt. 

2. § 43 Z 3 lautet: 

"3. für alle übrigen stifungen und Fonds und 

hinsichtlich des § 40 für alle stiftungen und Fonds 

der Bundesminister für Inneres." 

3. Der bisherige wortlaut des § 44 erhält die Bezeichnung 

"(1)"; als Abs. 2 wird angefügt: 

"(2) § 43 Z 2 lit c und § 43 Z 3 in der Fassung des 

Bundesgesetzes BGBl. Nr .... /1992 treten mit ... in Kraft." 

Artikel 7 

I 

Das Chemikaliengesetz,BGB1. Nr. 326/1987, zuletzt geändert 

durch das Bundesgesetz BGB1. Nr. 325/1990, wird wie folgt 

geändert: 

1. § 62 wird folgender Abs. 4 angefügt: 

"(4) § 63 Abs. 1 Z 2 in der Fassung des Bundesgesetzes 

BGBl. Nr .... /1992 tritt mit ... in Kraft." 

1490V 
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2. § 63 Abs. 1 Z 2 lautet: 

"2. hinsichtlich des § 17 Abs. 4, des § 18 Abs. 6, des 

§ 19 Abs. 3 und § 20 im Einvernehmen mit dem 

Bundesminister für Arbeit und Soziales und dem 

Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten;" 

Artikel 8 

Das Bundesgesetz über die Errichtung eines Fonds 

"österreichisches Bundesinstitut für Gesundheitswesen", BGBI. 

Nr. 63/1973, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. 

Nr. 315/1987, wird wie folgt geändert: 

1. In § 5 Abs. 1 erster Satz wird das Wort "vierzehn" durch 
"dreizehn" ersetzt. 

2. § 5 Abs. 1 Z 4 entfällt; die Z 5 bis 10 werden als Z "4" 
bis "9" bezeichnet . 

3. § 17 Abs. 1 lautet: 

"§ 17. (1) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
sind hinsichtlich 

1. des § 5 Abs. 1 Z 2 der Bundesminister für Arbeit und 
Soziales, 

2. des § 5 Abs: 1 Z 3 und des § 13 der Bundesminister für 
Finanzen, 

3. des § 5 Abs. 1 Z 4 der Bundesminister für Unterricht und 
Kunst, 

4. des § 5 Abs. 1 Z 5 der Bundesminister für Wissenschaft 
und Forschung und 

5. der übrigen Bestimmungen der Bundesminister für 

Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz 

betraut." 
1490V 
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4. § 17 wird folgender Abs. 3 angefügt: 

"(3) § 5 Abs. 1 erster Satz, der Entfall des § 5 Abs. 1 

Z 4 und die Änderung der Gliederungsbezeichnungen in § 5 

Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr .... /1~92 

treten mit ... in Kraft." 

Artikel 9 

Das Bundesgesetz zur Durchführung des Übereinkommens vom 

3. März 1973 über den internationalen Handel mit gefährdeten 

Arten freilebender Tiere und Pflanzen, BGBl. Nr. 1~9/1982, 
zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 366/1~89, 

wird wie folgt geändert: 

1. § 2 Abs. 2 lautet: 

"(2) Der Bundesminister für Finanzen hat mit Verordnung 

kundzumachen, welche Waren nach der Gliederung des 

Zolltarifes, zolltarifgesetz 1988, BGBl. Nr. 155/1987, 

zuletzt geändert durch das BUndesgesetz BGBl. Nr. 578/1~a9, i 

in der jeweils geltenden Fassung, als Teile oder Erzeugnisse 

einer geschützten Art in Frage kommen." 

2. § 13 Abs. 3 lautet: 

"(3) Mit der Vollziehung des § 2 Abs. 2 ist der 

Bundesminister für Finanzen betraut.
n 

3. Als § 14 wird angefügt: 

n§ 14. § 2 Abs. 2 und § 13 Abs. 3 in der Fassung des 

Bundesgesetzes BGBl. Nr .... /1992 treten mit ... in Kraft." 

Artikel 10 

Das Berufsausbildungsgesetz 1969, BGBl. Nr. 142, zuletzt 

geändert durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 563/1986, wird wie 

folgt geändert: 

1490V 
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1. § 29a Abs. 3 lautet: 

"(3) Die Landeskammer der gewerblichen Wirtschaft hat in 
jedem Jahr mindestens zwei Termine für die Abhaltung der 

AusbilderpJ:'üfung festzulegen und zu veranlassen, daß diese 
Termine spätestens drei Monate vor Beginn der 

Ausbilderprüfung im Amtsblatt des Amtes der Landesregierung 

verlautbart werden. Glei~hzeitig hat die Landeskammer der 
gewerblichEm wirtschaft die Kammer für Arbeiter und 

Angestell tE~ im Land vom Termin in Kenntnis zu setzen." 

2. § 29f Abs. 1 lautet: 

"29f. (1) Die Landeskammer der gewerblichen Wirtschaft 
hat dem Prüfling nach Ablegung der Ausbilderprüfung ein 

Prüfungszeugnis auszustellen, das die Beurteilung des 
Prüfungsergebnisses zu enthalten hat." 

3. Als § 36 wird angefügt: 

"§ 36. § 29a Abs. 3 und § 29f Abs. 1 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBL Nr .... /1992 treten mit in Kraft." 

Artikel 11 

Das Staatsbürgerschaftsgesetz 1985, BGBI. Nr. 311, zuletzt 

geändert durch das Bundesverfassungsgesetz BGBI. Nr. 685/1988, 
, ;! wird wie folgt geändert: 

1. § 10 Abs. 3 letzter Satz entfällt. 

2. § 65 lautet:: 

"§ 65. § 10 Abs. 3 letzter Satz in der Fassung vor dem 

Bundesgesetz BGBI. Nr ..... /1992 tritt mit Ablauf des ... 
außer Kraft." 
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Artikel 12 

Das\umweltkontrollgesetz, BGBl. Nr. ,127/1985, in der Fassung 

des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 299/1989, wird wie folgt geändert: 

1. Die Bezeichnung "Artikel I" vor dem ersten Abschnitt, die 

Bezeichnung "Artikel II" nach § 18 und die überschrift 

"Änderung des Bundesfinanzgesetzes 1985" und die Bezeichnung 

"Artikel III" werden aufgehoben. 

2. § 9 Abs. 1 lautet: 

"§ 9. (1) Die Höhe der für die Inanspruchnahme der 

Tätigkeit ,des Umweltbundesamtes zu entrichtenden Entgelte 

ist nach dem Grundsatz der Kostendeckung vom Bundesminister 

für Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz in einem Tarif 

festzusetzen, wobei für Tätigkeiten, die überwiegend im . 

Interesse von Umweltschutz, Strahlenschutz, Wasserwirtschaft 

oder Raumordnung liegen, Ermäßigungen oder Befreiungen 

vorgesehen werden können. Die Entgelte sind Einnahmen des 

Bundes." 

3. Nach § 18 wird die überschrift "4. ABSCHNITT" und darunter 

die. überschrift "Vollziehung und Inkrafttreten" eingefügt, 

vor der Bezeichnung "(1)" wird die Paragraphenbezeichnung 

"§ 19" eingefügt. 

4. § 19 (neu bezeichnet) Abs. 2 Z 1 lautet: 

"1. hinsichtlich des § 2 Abs. 1 zweiter Satz der 

Bundesminister für Gesundheit, Sport und 

Konsumentenschutz. im Einvernehmen mit dem 

Bundesminister für Finanzen;" 

5. § 19 Abs. 3 entfällt. 
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6. Nach § 19 wird folgender § 20 eingefügt: 

"§ 20. (1) Die Änderungen der Artikelbezeichnungen, die 

neue Bezeichnung des § 19, § 9 Abs. 1 und § 19 Abs. 1 Z 1 in 

der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr .... /1992 treten mit 
in Kraft. 

(2) § 19 Abs. 3 tritt mit Ablauf des .... außer Kraft . ., 
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Vor b 1 a t t 

Problem: 

Bestehen einer Vielzahl von Zuständigkeitsbestimmungen, die das 

Zusammenwirken zweier oder mehrerer Bundesminister vorsehen;­

Effizienzhemmung durch das Erfordernis des Tätigwerdens 

mehrerer Bundesministerien. 

Ziel: 

Beseitigung nicht erforderlicher Mehrfachzuständigkeiten. 

Lösung: 

Änderung einer Reihe von zuständigkeitsbestimmungen und Entfall 

der Mitwirkungskompetenz einzelner Bundesministerien. 

, Alternativen: 

Beibehaltung der mit dem Gesetz beseitigten 

Mehrfachzuständigkeiten. 

Kosten: 

Da der Gesetzesentwurf nur die Reduzierung von 

Mehrfachzuständigkeiten vorsieht, bewirkt er keinen 

zusätzlichen Verwaltungsaufwand; die Besorgung der jeweiligen 

Aufgaben kann im Gegenteil in Zukunft kostengünstiger erfolgen. , , 
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E r 1 ä u t e run gen 

Allgemeiner Teil 

Eines der Ergebnisse der Phase 1 des Projektes 

Verwaltungsmanagement bildete die Einsicht, daß die 

kompetenzmäßigen überschneidungen zwischen und innerhalb der 

Ressorts zu erheblichen Effizienz- und E~fektivitätseinbußen in 

der Ministerialverwaltung führen. Dieses Ergebnis ließ im 

Rahmen der Phase 2 dieses Projektes die Durchführung einer 

ressortübergreifenden Vertiefungsstudie "Abbau von 

effizienzhemmenden überschneidungen" als zweckmäßig erscheinen. 

Diese Studie wurde im Rahmen einer Projektgruppe, in der alle 

Bundesministerien vertreten waren, durchgeführt. Dabei wurden 

die bestehenden effizienzhemmenden Mehrfachzuständigkeiten in 

der obersten Bundesverwaltung umfassend erhoben und in 

interministeriellen Besprechungen auf ihre Abbaubarkeit hin 

überprüft. Das Ergebnis dieser Bemühungen zur Bereinigung der 

Kompetenzstruktur der Bundesministerien soll in den 

vorliegenden Gesetzesentwurf einfließen. 

Ergänzend wird ~arauf hingewiesen, daß die Bereinigung 

effizienzhemmender Mehrfachzuständigkeiten im Bereich der 

Personalverwaltung des Bundes den Gegenstand eines g~sonderten 

Entwurfs bildet. Es ist beabsichtigt, beide Entwürfe nach 

Durchführung des Begutachtungsverfahrens zu einer 

Regierungsvorlage zusammenzufassen. 

Der Wegfall von Mitwirkungskompetenzen führt zur Reduzierung 

des Arbeitsanfalls in den beteiligten Bundesministerien und 

damit zu einer im einzelnen nicht zu beziifernden Reduktion der 

Personalkosten. Die Auswirkung des Gesetzes wäre in der Folge 

auch bei der Gestaltung des Stellenplans zu berücksichtigen. 
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Die Kompetenz des Bundesgesetzgebers zur Erlassung des 

vorliegenden Gesetzes stützt sich auf folgende 

Kompetenztatbestände: 

Hinsichtlich des Art. 1 auf Art. 77 Abs. 2 B-VG, 

hinsichtlich des Art. 2 auf Art. 10 Abs. 1 Z 4, Art. 10 

Abs. 1 Z 6, Art. 10 Abs. 1 Z 13 und Art. 17 B-VG, 

hinsichtlich des Art. 3 auf Art. 10 Abs. 1 Z 13 und 

Art. 17 B-VG, 

hinsichtlich des Art. 4 auf Art. 10 Abs. 1 Z 13, Art. 17 

und Art. 77 Abs. 2 B-VG, 

hinsichtlich des Art. 5 auf Art. 10 Abs. 1 Z 11 B-VG, 

hinsichtlich des Art. 6 auf Art. 10 Abs. 1 Z 13 B-VG, 

hinsichtlich des Art. 7 auf Art. 10 Abs. 1 Z 12 B-VG, 

hinsichtlich des Art. 8 auf Art. 10 Abs. 1 Z 12 iVm 

Art. 10 Abs. 1 Z 13 B-VG, 

hinsichtlich des Art. 9 auf Art. 10 Abs. 1 Z 2 B-VG, 

hinsichtlich des Art. 10 auf Art. 10 Abs. 1 Z 8 B-VG. 

hinsichtlich des Art. 11 auf Art. 11 Abs. 1 Z 1 B-VG, 

hinsichtlich des Art. 12 auf Art. 10 Abs. 1 Z 6 B-VG. 

Dazu ist erläuternd darauf hinzuweisen, daß die Regelung einer 

in einem Bundesministerium eingerichteten Kommission 

(wasserwirtschaftskommission) als Regelung der organisation der 

Bundesministerien (Art. 77 Abs. 2 B-VG) zu sehen ist, da die 

Kommission nicht als Organ des Fonds eingerichtet ist. 
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Besonderer Teil 

Zu Art. 1 Z 1 (Abschnitt K Z 7 des Teiles 2 der Anlage zu § 2 

BMG) : 

Gemäß Abschnitt K Z 3 des Teiles 2 der Anlage zu § 2 

Bundesministeriengesetz kommt dem Bundesministerium für Umwelt, 

Jugend und Familie die Zuständigkeit für die allgemeinen 

Angelegenheiten der Familienpolitik einschließlich der 

Koordination der Familienpolitik und.Familienförderung zu. 

Aus dieser Kompetenz folgt eine umfassende Zuständigkeit zur 

zusammenfassenden Behandlung der Angelegenheiten der 

Familienpolitik. Familienpolitische Angelegenheiten auf den 

verschiedenen Sachgebieten, die in den Wirkungsbereich ein~s 

anderen Bundesministeriums fallen, berühren insoweit stets die 

Kompetenz des Bundesministeriums für Umwelt, Jugend und 

Familie. Auch ohne ausdrückliche Nennung bestimmter derartiger 

Sachmaterien, wie sie derzeit Abschnitt K Z 7 enthält, ist eine 

den Grundsätzen des § 5 BMG entsprechende Bnfassung des 

Bundesministeriums für Umwelt, Jugend und Familie in Fällen, in 

denen familienpolitische Angelegenheiten berührt sind, geboten. 

Abschnitt K Z7 kann daher als überflüssig entfallen. 

Zu Art. 1 Z 2 (Abschnitt M Z 13 des Teiles 2 der Anlage zu § 2 

BMG) : 

Abschnitt M Z 13 des Teiles 2 der Anlage zu § 2 

Bundesministeriengestz stellt bislang in gleicher Weise wie 

Abschnitt K Z 7 eine nicht unbedi~gt erforderliche Präzisierung 

der Kompetenz des betroffenen Bundesministeriums dar. Aus 

diesem Grund kann auch Abschnitt M Z 13 grundsätzlich 

entfallen, ohne daß sich an der Rechtslage etwa ändern würde. 

Im ~inblick auf die besondere Bedeutung, die von Seiten des 

Bundesministeriums für öffentliche Wirtschaft und Verkehr der 
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Berührung der Verkehrspolitik und der schi~fahrtsspezifischen 

Angelegenheiten durch die Angelegenheiten des Wasserbaues 

beimißt, wurde aber Einvernehmen darüber erzielt, die bisherige 

lit.e nicht ersatzlos entfallen zu lassen, sondern eine 

Neuformulierung der Z 13 lit.e zur KlarsteIlung der 

diesbezüglichen Kompetenz des Bundesministeriums für 

öffentliche Wirtschaft und Verkehr vorzunehmen. 

Zu Art. 1 Z 3 (§ 17a BMG): 

§ 17a enthält entsprechend Richtlinie 41 der Legistischen 

Richtlinien 1990 das Inkrafttreten der materiellen Änderung ges 

Bundesministeriengesetzes sowie die Festlegung des Zeitpunkts 

des Außerkrafttretens der ersatzlos aufgehobenen Bestimmung des 

Abschnitt K Z 7 des Teiles 2 der Anlage zu § 2. 

Zu Art. 2 (Umweltfondsgesetz): 

Zu Art. 2 Z 1 (Überschrift vor § 1): • 

Die bisherige Artikelgliederung des Gesetzes soll durch eine 

Abschnittsgliederung ersetzt werden. 

Zu Art. 2 Z 2 (§ 1): 

Mit § 1 Abs. 1 des Umwelt- und Wasserwirtschaftsfondsgesetzes, 

BGBI. Nr. 79/1987, wurde aus dem Wasserwirtschaftsfonds und dem 

Umweltfonds ein Fonds mit Rechtspersönlichkeit, der Umwelt~ und 

Wasserwirtschaftsfonds (vgl. § 1 Abs. 2 UWFG) , gebildet. 

Eine formelle Aufhebung des § 1 Abs. 1 Umweltfondsgesetz ist 

anläßlich dieser Neubildung nicht erfolgt. Dem § 1 Abs. 1 wurde 

jedoch durch das UWFG gleichwohl materiell derogiert. Es soll 

daher § 1 Abs. 1 nunmehr auch formell der neuen Rechtslage 

angepaßt werden. 
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Da die weiteren Regelungen über den Fonds im Umweltfondsgesetz 

den Begriff "Fonds" verwenden, wird im neugefaßten § 1 nach der 

Nennung des Umwelt- und Wasserwirtschaftsfonds durch einen 

entsprechenden Klammerausdruck klargestellt, daß in der Folge 

die Bezeichnung Fonds sich auf diesen Fonds bezieht. 

Zu Art. 2 Z 3 (§ 14 Abs. 1): 

Es erfolgt die Anpassung an die nunmehr gegebene Zuständigkeit. 

Zu Art. 2 Z 4 (§ 15): 

Anläßlich der Aufhebung von Teilen des § 15 durch das 

Umwelt- und Wasserwirtschaftsfondsgesetz, BGBI. Nr. 79/1987, 

wurde die Absatzbezeichnung nicht bereinigt. Da § 15 nur noch 

einen Absatz enthält, kann die Absatzbezeichnung ersatzlos 

entfallen. 

Zu Art. 2 Z 5 (Bezeichnung "Art. 11"): 

Bei der Novellierung des Umweltfondsgesetzes wurde die 

Abschnittsbezeichnung Art. 11 formell nicht aufgehoben. Dies 

wird hiemit nachgeholt. 

Zu Art. 2 Z 6 (Bezeichnung "Abschnitt 2"): 

Entsprechend der neu eingeführten Abschnittsgliederung des 

Gesetzes ist die Bezeichnung Art. 111 durch die Bezeichnung 

Abschnitt 2 zu ersetzen. 

Zu Art. 2 Z 7(§§ 17 und 18): 

In den Gesprächen über den Abbau von Mehrfachzuständigkeiten 

wurde Einigung darüber erzielt, das Einvernehmen, welches nach 

der geltenden Rechtslage gemäß § 6 Abs. 1 Umwelt- und 

Wasserwirtschaftsfondsgesetz vom Bundesminister für Umwelt,. 

Jugend und Familie mit dem Bundesminister für wirtschaftliche 
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Angelegenheiten in den in § 6 Abs. 1 Z 3 genannten Fällen 

herzustellen ist, entfallen zu lassen. § 6 Abs. 1 Z 3 des 

Umwelt- und Wasserwirtschaftsfondsgesetzes betrifft die 

Kompetenzen nach § 3 Abs. 1 Z 1 bis 3 und 5 des 

Umweltfondsgesetzes. Die bisherige Vollzugsklausel des 

Umweltfondsgesetzes bezog sich sohin (Art. 111 Abs. 2 Z 2 und 

3) auf die gleichen Angelegenheiten wie § 6 Abs. 1 Z 3 und § 6 

Abs. 2 des Umwelt-und Wasserwirtschaftsfondsgesetzes, 

BGB1. Nr. 79/1987 in der Fassung des Bundesgesetzes BGB1. 

Nr. 325/1990. 

Darüber hinaus soll mit dem im Entwurf vorliegenden Gesetz auch 

die legistisch unbefriedigende Rechtslage hinsichtlich des 

Verhältnisses von Umweltfondsgesetz, 

Wasserbautenförderungsgesetz und Umwelt- und 

Wasserwirtschaftsfondsgesetz zueinander bereinigt werden .. 

§ 18 enthält in Abs. 2 die Regelung des Inkrafttretens der mit 

dem vorliegenden Gesetz durchgeführten Änderungen im 

Umweltfondsgesetz. 

Zu Art. 3 (Umwelt- und wasserwirtschaftsfondsgesetz): 

Zu Art. 3 Z 1 (Bezeichnung "Abschnitt 1"): 

Entsprechend den Legistischen Richtlinien 1990 wird die 

Artikelbezeichnung aufgegeben und eine Gliederung in Abschnitte 

durchgeführt. 

Zu Art. 3 Z 2 (§ 6): 

Wie zu Art. 2 (Umweltfondsgesetz) ausgeführt, soll die 

Verdoppelung von Zuständigkeitsbestimmungen, die sich auf 

dieselbe Gesetzesbestimmung beziehen, aufgegeben werden. Di~ 

§§ 6 Abs. 1 und 2 werden daher in das Umweltfondsgesetz 

einerseits, in das Wasserbautenförderungsgesetz andererseit~ 

übernommen und dabei die Änderungen hinsichtlich des 
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,-Einvernehmens, über die in d~n interministeriellen 

Besprechungen Einigung erzielt wurde, durchgeführt. 

Für § 6 des Umwelt- und Wasserwirtschaftsfondsgesetzes 

verbleibt somit im wesentlichen nur mehr der derzeit in Aba. 3 

geregelte Inhalt. 

Die bisherige Bezugnahme auf ein Einvernehmen in den 

Angelegenheiten des § 13 und § 14 wird jedoch gestrichen. Damit 

soll das Erfodernis der Einvernehmensherstellung bei der 

Einzelfallförderung mit den Bundesministern für Land- und 

Forstwirtschaft und wirtschaftliche Angelegenheiten entfallen. 

Insofern ist auch der Wortlaut des § 6 Abs. -3 (nunmehr der 

einzige Absatz des § 6) zu bereinigen. 

Zu Art. 3 Z 3 CArtikelbezeichnungen): 

Die Bezeichnungen "Art. 11" und "Ar~. III"haben keine 

Bedeutung mehr und werden daher aufgehoben; entsprechend der 

neugewählten Abschnittsgliederung soll die Überschrift vor § 10 

(der insoweit neu zu benennen ist) "Abschnitt 2" lauten. 

Zu Art. 3 Z 4 (Bezeichnung des § 10): 

Entsprechend den Legistischen Richtlinien 1990 sind Gesetze 

fortlaufend in Pragr~phen zu gliedern. Mit der Umstellung auf 

die Abschnittsbezeichnung ist daher auch dem bisherigen Art. 4 

eine Paragraphenbezeichnung voranzustellen. 

Zu Art. 3 Z 5 (Abschnittbezeichnung "Abschnitt 3"): 

In gleicher Weise wie bei Art. 4 wäre die Bezeichnung Art. 5 in 

die (der Nummerierung nach passende) Abschnittsbezeichnung 

umzuändern. 

Zu Art. 3 Z 6 (Paragraphenbezeichnung "§ 11.") :-

Die Änderung dient der Anpassung an die fortlaufende 

Paragraphennumerierung. 
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Zu Art. 3 Z 7 (§ 11 Abs. 2): 

Die Bestimmung enthält die Inkrafttretensregelung für die 

durchgeführten Änderungen. 

Zu Art. 3 Z 8 und 9 (Paragraphenbezeichnungen "§ 12" und 

"§ 13"): 

Der Wortlaut des Art. V Abs. 2 und 3 wird unverändert 
\ 

übernommen, die Bezeichnung jedoch entsprechend geändert. 
\ 
.~ 

Zu Art. 4 (Wasserbautenförderungsgesetz 1985): 

Zu Art. 4 Z 1 (§ 1 Abs. 2): 

Auch im Wasserbautenförderungsgesetz 1985 soll dem Umstand 

Rechnung g~tragenwerden, daß der Wasserwirtschaftsfonds durch 
-

das Umwelt- und Wasserwirtschaftsfondsgesetz zu einem "Umwelt-

und Wa:sserwirtschaftsfonds" umgestaltet wurde. Die 

entsprechende' Bezugnahme in § 1 Abs. 2 wird daher angepaßt. 

Zu Art. 4 Z 2 (§ 4 Abs. 1): 

Dem § 4 Abs. 1 wurde durch das Umwelt- und 

wasserwirtschaftsfondsgesetz materiell derogiert (gemäß § 1 

Abs. 3 des Umwelt- und Wasserwirtschaftsfondsgesetzes v~tritt 

der Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie den F~dS:; 
die entsprechenden Zuständigkeitsbestimmungen, die mit dem im 

Entwurf vorliegenden Bundesgesetz teilweise umgestaltet we~qen, 

,machen den Wortlaut des § 4 Abs. 1 überflüssig). 

Zu Art. 4 Z 3 (Reihung der Absätze in § 4): 

Z 3 berücksichtigt die Aufhebung des § 4 Abs. 1 und trifft die 

Anordnung, daß die nachfolgenden Absätze entsprechend 

umzubenennen sind. 

1490V 

144/ME XVIII. GP - Entwurf26 von 52

www.parlament.gv.at



" 

- 25 -

Zu Art. 4 Z 4 (§ 21): 

§ 21 Abs. 1 ist als derogiert anzusehen. Er kann daher 

ersatzlos entfallen. 

§ 21 Abs. 2 wurde mit Bundesgesetz BGBI. Nr. 79/1987 

aufgehoben. In der Regelung betreffend die Einrichtung der 

Kommission (deren Name nicht mehr 

Wasserwirtschaftsfondskommission sondern 

"Wasserwirtschaftskommission" lautet) wird insofern geändert, 

als die Anzahl der Mitglieder von 11 auf 13 erhöht wird und 

auch ein Vertreter des Bundesministeriums für Land- und 

Forstwirtschaft und des Bundesministers für wirtschaftliche 

Angelegenheiten Mitglied in der Kommission sind. Aufgrund 

dieser Änderung wird in weiterer Folge das derzeit bei den 

Einzelförderungen notwendige Einvernehmen mit dem 

Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft bzw. dem 

Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten entbehrlich. 

In den Formulierungen des § 21 wird darüber hinaus darauf 

Bedacht genommen, daß nunmehr die Zuständigkeit beim 

Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie liegt. 

Zu Art. 4 Z 5 (§ 24): 

Die Regelung dient der Anpassung an die neue Bezeichnung 

Wasserwirtschaftskommission. 

Zu Art. 4 Z 6 (§ 25 Abs. 8): 

Da bisher keine ausdrückliche Änderung der 

Zuständigkeitsbestimmung erfolgt ist, erfolgt eine Anpassung an 

die derzeit geltende Rechtslage. 

Zu Art. 4 Z 7 ( § 3 4) : 

§34 enthält die Vollziehungsklausel. 
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Bei der Neuformulierung wird berücksichtigt, daß die §§ 22 und 

23 bereits aufgehoben sind, ohne daß diesbezüglich eine 

Anpassung der vollziehungsklausel erfolgt wäre. 

Darüber hinaus können die bisher in § 34 Abs. 1 Z 5 und 6 

getroffenen Anordnungen aufgehoben werden, da die vorgesehene 

Einvernehmensherstellung entfallen soll. 

Neu aufgenommen wurde dafür die bisher im Umwelt- und 

wasserwirtschaftsfondsgesetz enthaltene Regelung bezüglich der 

Vollziehung des § 3 Abs. 2 und 3. und des § 4 Abs. 4 (die 

Erlassung der Förderungsrichtlinien soll weiterhin im 

Einvernehmen mit dem Bundesminister für wirtschaftliche 

Angelegenheiten erfolgen. 

Zu Art. 4 Z 8 (§ 35): 

§ 35 enthält die "Inkrafttretensregelung für die geänderten 

Bestimmungen bzw. die Anordnung, wann die Aufhebung des § 4 

Abs. 1 in Wirksamkeit tritt. 

Zu Art. 5 Bauarbeiter- Urlaubs- und Abferti 

Zu Art. 5 Z 1 (§ 2 Abs. 4): 

Das bisher vorgesehene Einvernehmen mit dem Bundesminister für 

Hanqel, Gewerbe und Industrie (nunmehr: Bundesminister für 

wirtschaftliche Angelegenheiten) entfällt. 

Zu Art. 5 Z 2 (§ 3 Abs. 5): 

Das bisher vorgesehene Einvernehmen mit dem Bundesminister für. 

wirtschaftliche Angelegenheiten entfällt. 

Zu Art. 5 Z 3 (§ 41): 

In der Vollzugsklausel wird der Entfall der 

Einvernehmensregelungen in § 2 Abs. 4 und § 3 Abs. 5 

berücksichtigt. 
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Zu Art. 6 (Bundes-, Stiftungs- und Fondsgesetz) : 

Zu Art. 6 Z 1(§ 43 Z 2 lit. cl: 

Z 1 berücksichtigt die Änderung in der Bezeichnung des 

zuständigen Bundesministers. 

Zu Art. 6Z 2 (§ 43 Z 3): 

Das bisher vorgesehene Einvernehmen mit dem jeweiligen 

Fachminister entfällt. 

Zu Art. 6Z 3 (§ 44): 

In § 44 Abs. ,2 wird das Inkrafttreten der Änderungen geregelt. 

Zu Arti 7 (Chemikaliengesetz) : 

Zu Art. 7 Z 1 (§ 62): 

§ 62 enthält das Inkrafttreten des Gesetzes. Es werden daher 

auch die Regelungen über das Inkrafttreten der Novelle in 

diesen Pharagraph eingefügt. 

Zu Art. 7 Z 2 (§ 63 Abs. 1 Z 2): 

Das bisher vorge~ehene Einvernehmen mit dem Bundesminister für 

Land- und Forstwirtschaft entfällt. 

Zu Art. 8 (Bundesgesetz über die Errichtung eines Fonds 

"österreichisches Bundesinstitut für Gesundheitswesen") : 

Zu Art. 8 Z 1 (§ 5 Abs. 1 erster Satz): 

Da die Mitgliedschaft eines Vertreters des Bundesministeriums 

für Umwelt, Jugend und Familie (vgl. Art. 8 Z 2) entfällt, ist 

die entsprechende Anpassung hinsichtlich der Zahl der 

Mitglieder durchzuführen. 
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Zu Art. 8 Z 2 (§ 5 Ab. 1 Z 4): 

Die Mitgliedschaft eines Vertreters des Bundesministeriums für 

Umwelt, Jugend und Familie soll künftig entfallen. 

Zu Art. 8 Z 3 (§ 17 Abs. 1): 

In der Vollziehungsklausel wird die Änderung des § 5 Abs. 1 Z 4 

berücksichtigt. 

Zu Art. 8 Z 4 (§ 17 Abs. 3): 

§ 17 Abs. 3 enthält das Inkrafttreten der Änderungen. 

Zu Art. 9 (Bundesgesetz zur Durchführung des Übereinkommens vom 

3. März 1973 über den internationalen Handel mit gefährdeten 

Arten freilebender Tiere und Pflanzen): 

Zu Art. 9 Z 1 (§ 2 Abs. 2): 

Das bisher vorgesehene Einvernehmen mit dem Bundesminister für 

wirtschaftliche Angelgenheiten, für Gesundheit, Sport und 

Konsumentenschutz, für Umwelt, Jugend und Familie und für Land­

und Forstwirtschaft entfällt. 

Zu Art. 9 Z 2 (§ 13 Abs. 3): 

In der Vollziehungsklausel wird die Änderung des § 2 Abs. 2 

berücksichtigt. 

Zu Art. 9 Z 3 (§ 14): 

§ 15 enthält das Inkrafttreten der Änderungen. 

Zu Art .. 10 (Berufsausbildungsgesetz 1969): 

Zu Art. 10 Z 1 (§ 29a Abs. 3): 
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Die Zuständigkeit des Landeshauptmannes soll im Hinblick 

darauf, daß die Landeskammern der gewerblichen wirtschaft 

bereits derzeit andere Aufgaben nach dem 

Berufsausbildungsgesetz besorgen, ebenfalls auf die 

Landeskammer übertragen werden. 

Zu Art. 10 Z 2 (§ 29f Abs. 1): 

In § 29f soll ebenfalls die Zuständigkeit des Landeshauptmannes 

auf die Landeskammer der gewerblichen Wirtschaft übertragen 

werden. 

Zu Art. 10 Z 3 (§ 36): 

Der neueingefügte § 36 regelt das Inkrafttreten der Änderungen. 

Zu Art. 11 (Staatsbürgerschaftsgesetz): 

Zu Art. 11 Z 1(§ 10 Abs. 3): 

Das dem Bundesminister für Inneres zustehende Anhörungsrecht 

soll entfallen. 

Zu Art. 11 Z 2 (§ 65): 

§ 65 regelt den Zeitpunkt der Aufhebung des § 10 Abs. 3 letzter 

Satz. 

Zu Art. 12 (Umweltkontrollgesetz): 

Zu Art. 12 Z 1: 

Entsprechend pen Legistischen Richtlinien 1990 wird die 

bisherige Artikelgliederung aufgegeben. 

Zu Art. 12 Z 2 (§ 9 Abs. 1): 

Das bisher vorgesehene Einvernehmen mit dem Bundesminister für 

Finanzen entfällt. 

1490V 

144/ME XVIII. GP - Entwurf 31 von 52

www.parlament.gv.at



- 30 -

Zu Art. 12 Z 3: 

An Stelle der Bezeichnung "Artikel II~" soll die Bezeichnung 

"4. Abschnitt" treten. 

Zu Art. 12 Z 4 (§ 19 Abs. 2 Z 1): 

In der Vollziehungsklausel wird die Änderung des § 9 Abs. 1 

berücksichtigt. 

Zu Art. 12 Z 4 (§ 19 Abs. 3): 

Abs. 3 enthält eine Vollzugsklausel für eine Novelle zu einem 

anderen Gesetz. Er kann· daher entfallen. 

Zu Art. 12 Z 6 (§ 20): 

§ 20 enthält die Inkrafttretensregelung für die Änderungen des 

Gesetzes. 
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C") 

geltende Fassung 

Bundesministeriengesetz 1986 

Abschnitt K Z 7 des Teiles 2 der Anlage zu § 2 

7. F ..... ~ AaaeJcaeabeiteD auf EoJ.. 
iaadea s.dtceWetea: 
a) WOMWlpWeseD; 

b) öffendiche Abpben; 

c) Gesundheiupfleae. Gesundheiuenie_ 
bune, Gesundheiuberatung und Gesund­
beitsYonorge; 

d) Ehe- und Kindscbahsrec:ht, Vormund­
sc:haEu-, Pflecsc:haEu- und Sachwalter_ 
recht, UnruhaltsYOnchußrec:ht und 
R.:sozialisierune einscbließlich des 
Rechts der IlewlhruncshilEe; 

e) SozialverJicbetunc einschließlich der 
AJbeigfOlell~rung, Muttenchurz. 
allgemeine uDd b.:soodere FUnorge 
sowie Behindenenhilfe; 

f) VoIIubiJduaa. 

Abschnitt M Z 13 des Teiles 2 der Anlage zu § 2 

lJ. Die ia daa Z I bis 12 '-teD Aqeleaeu­
beitea auf fol,eadea s~: 
.) straßenbau. 

b) Angeleaenbeiten der wirucbaftljcb_tec:h_ 
nischen FOnchung. 

c) Vermarkung und Vennessung der Staats­
erenzen. 

d) Ange1eaenbeiteo· des Mascbinenwe.selll 
einrc:hlieBlich da DampfkesselwuclII. 

e) Ange1eaenheitea da Wuserbaue.s bin­
.ichtlich der sc:hiftbaren FlIbse Donau 
und Marda uad der Thaya yon der 
StaaUI"CJlU in Bemhanbthal bis zur 
MOndunc .in die Man:Ja uad sonstiger 
WusemraJeo. 

T extgegenübersteUung 

vorgeschlagene Fassung 

Abschnitt K Z 7" des Teiles 2 der Anlage zu § 2 

entfällt 

'-

Abschnitt M Z 13 des Teiles 2 der Anlage zu § 2 
13. Verkehrspolitische und sChiffahrtsspezifische 

Anqelegenheiten des Wasserbaues hinsichtlich 
Wasserstraßen. 
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geltende Fassung 

Umweltfondsgesetz 

NUkell 

Umweltfonds 

S 1. (I) Zur FördeNng von MaßnahmeIl t.um 
Schuu der Umwelt wird ein Umweltfonds mit 
RechupenOnlichkcit; i" der FoJee fonds genannt, 
,eschaffen. 

S1
4

• (1) Zur Beratung des Bundesministers für 
Gesundheit und Umweluchuu. bei der Beurteilung 
des offendichen Interesses insbesondere in wirt­
schaftlicher Hinsicht bei der Volwehung dieses 
~~'Ieseuet wird eine Kommission errichtet. 

vor g e s chi a gen e Fa s s u n g 

§ 17a. (1) Abschnitt M Z 13 des Teiles 2 der Anlage zu 

§ 2 in der Fassung d~S Bundesgesetzes BGBl. Nr •••• /1992 

tritt mit •••• in Kraft. 

(2) Abschnitt-K Z 7 tritt mit Ablauf des ••• außer 

Kraft. 

(Überschrift vor § 1) 
Abschnitt 1 

§ 1. Dieses Bundesgesetz regelt die Förderung von 

Maßnahmen zum Schutz der Umwelt durch den Umwelt- und 

wasserwirtschaftsfonds, BGBl. Nr. 79/1987 in der jeweils 

geltenden Fassung (in der Folge: "Fonds"). 

I 

k5 

S \4. (1) Zur Beratung des Bu ... \esminisun für 
Bundesministers für Umwelt, Jugend und Familie bei dcrSCurteilv"C' 

des' öffentlichen In~~esse-;--in$besondere inwin. 
schaftlicher Hinsicht bei der Vollziehung diesel 
Bundesgeseues wird eine Kommission errichtet. 
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geltende Fassung 

S 15. 

(2) Der Fonds hat durch geeignete unter: 
rich""n, der Offendichkeit die Notwendi,keit von 
Malnahmen des Umweluchutzes darzulegen und 
auf die MOClichkeit zur fOrderung solcher Maß­
nahmen durch den fonds hinzuweisen. 

Bezeichnung "Artikel 11" nach § 16 

~ 

- __ ... ,.oo •• __ _ 

Artikel 111 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit \. Jänner 1984 
in Kran. 

(2) Mit der Vollziehung des An. I dieses Bundes­
gesetzes sind hinsichdich 

\. der S§ 2, 14 Abs. 2 Z 2 liL bund 17 der Bun­
desminister für Finanzen. 

,;2. des S 3 Abs. 1 Z Sund 6 sowie des S 9 der 
Bundesmininer für Umwelt, Jugend und 
Familie im Einvernehmen mit dem Bundes­
minister für Finanzen,". 

,,3. des S 3 Abs. 1 Z I und 2 sowie des S 6 Abs.2 
der Bundesminister für Umwelt, Jugend und 
Familie im 'Einvernehmen mit dem Bundesmi­
nisler for Finanzen, dem Bundesminister für 
wiruchaftliche Angelegenheiten und dem 

. Bundesmininer . fUr Land- und Forstwirt­
schaft," 

5. des S 14 Abs. 2 Z 2 liL a der Bundesminister 
für Bauten und Technik, 

6. des S 14 Abs. 2 Z 2 lit. c der Bundesminister 
fUr Handel, Gewerbe und Industrie, 

7,. des S 14 Abs. 2 Z 2 lit. d der Bundesminister 
für Land- und For5twirtSchah, 

8. des § 14 Abs. 2 Z 2 lit. e der Bundesminister 
für Verkehr, 

9. des S 14 Abs. 2 Z 2 liL f der Bundesminister 
, fUr Wissenschaft und Forschung, 

10. der übrigen Bestimmungen der Bundesmini-

I
, s~r für Gesundheit und U~weluchutz 

beuauL 

\ 

(3) Die Wahrnehmung der Aufgaben des Bundes 
als Trlger von Privatrechten nach An. I dieses 
Bundesgesetzes obliegt dem Bundesminister für 

'Gesundheit und Umweluchutz. 

vor g e s eh lag e n e Fa $ $ U n g 

§ 15 

--. _ D~r Fonds har durch 'geei,nete Unter­
rich~unr; der Offendichkeit die Notwendigkeit vOn 
Maßnahmen des Umweluchutzes darzuler;en und 
alor die Möglichkeit Zur Förderung solcher Maß. 
n.h<ntn durch den Fonds hinzuweisen. 

entfällt 

"Abschnitt 2" 

§ 17. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind 
betraut: 

1. hinsichtlich des § 2 der Bundesminister für Finanzen, 

2. hinsichtlich des § 3 Abs. 1 Z 6 sowie des § 9 der 
Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen, 

3. hinsichtlich des § 6 Abs. 2 der Bundesminister für 
Umwelt, Jugend und Familie im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten, dem 
Bundesminister für Finanzen und dem Bundesminister für 
Land- und Forstwirtschaft, 

4. im übrigen der Bundesminister für Umwelt, Jugend und 
Familie. 
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geltende Fassung 

umwelt- und wasserwirtschaftsfondsgesetz 

Bezeichnung "Artikel 1" vor der überschrift zu § 1 

S 6. (I)lndm folgenden AnceiegeRheliinbCdatf 
der Bundesminister fur Umwelt, Jugend und Fami­
lie des Einvernehmens mit dem BundesminiRer fur 
wiruchafdicbe Angelegenheiten: 

I. Bei Erlauung der Richdinien gemaß SS ) und 
4 des 'I' auerbautenforderungsgeJeues' 1985 
in der jeweib ,eltenden Fassung; 

2. bei Erlauung der forderungsrichdinien 

gellllB S 6 des UmweitfondJceseues in der 
jeweils geh.enden FUSUIlI; 

). bei Vorhaben naCh S) AbI. 1 Z 1 bis ) und 5 
des U.weJtfoncbgesetza in der jeweils gel­
tencIea f.-ng .. or Gewlhrung der Forde· 

nmc. 
(2) lD den Angelegenheiten nach Abs. 1 Z 1 und 2 

ist überdies das Ein .. emehmen mit dem Bundesmini­
ster für Finanun und dem Bundesminister für Land-. 
und ForstWimchaft henustellen.-

() VOI ErIcdigunc du Anulgc auf Gewlhruog 
... FoocbbiIfe udI dem 'l'assetba_fOrClcnaop-
,.....19t5: .. _~ .. k .... n-.. --
".Sll.'''''~ JftUI 1915 in der jeweils aeJ-dea Faaiaaa aivOl· 
f_ Aumat- die "iUerwiruchafufOlldsk.om­
lIÜIIiOII uwahoraL ... falle der Ededipoc im 
SiaM da Anvapa hat der Fonds, Mi Vorhaben 
nach S U Abt. , des WUICrba"W~nI""getet· 
_ 'H5 MI ., jeweils ..... fauuna. ~ 
.1If>"ihefE'" " ............... loca. 

im Eiawer· 

vorgeschlagene Fassung 

§ 18. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 1984 

in Kraft. 

(21 Die Änderungen der.Artikelbezeichnungen und die §§ 1 

und 17 in der Fassung des Bundesgesetzes 8GBl. Nr •••. /1992 

treten mit •••• in Kraft und sind auch in Verfahren 
anzuwenden, in denen der Förderungsantrag vor dem ..• 

gestellt wurde. 

Ersetzt durch die Bezeichnung "Abschnitt 1" 

§ 6. Vor Erledigung der Anträge auf Gewährung von 

Fondshilfe nach dem Wasserbautenförderungsgesetz 1985 in der 

jeweils geltenden Fassung ist mit den in § 21 Abs. 6 des 
wasserbautenförderungsgesetzes 1985 in der jeweils geltenden 

Fassung getroffenen Ausnahmen die 
wasserwirtschaftsfondskommission anzuhören. Im Falle der 

Erledigung im sinne des Antrags hat der Fonds eine 
schriftliche zusicherung zu erteilen. Mit dieser erwir~t der 
Förderungswerber einen Rechtsanspruch auf die Förderung. 

Zu § 6 Abs. 1 Z 1 vgl. § 34 Z 3 \ro.8FG 

Zu § 6 Abs. 1 Z 2 vgl. § 17 Z 3 UFG 

Zu § & Jlbs. 1 Z 3 U1d Abs. 2 vgl. § 17 UFG 

)s: 144/M
E

 X
V

III. G
P - E

ntw
urf

36 von 52

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



geltende fassung vorgeschlagene Fassung 

.................... iaine.m for Lud· Und 
~ lIIId for wiruchaldiche Aate ..... 
lleira.1tei VorW.ca uda 114 da "'-mauren. 
~ 1915 Öl du jeweiII JCIrencIea. 
Faau .. im Eiawemebmen aUl dem Bu~r 
for wirudaaIdicf.e Ancrlqeahritea rille sc:hriEdi. 
ehr Zusidama .. zu rnciIea. Mil diacr enrirba der 
FonIauepwaber einm. Rcdauuupruch auf die 1'onIen.aC. 

BezeiChnungen "Artikel 11" und "Artikel 111" 

Bezeichnung "Artikel IV" 

I 

~ 

Bezeichnung "Artikel V" 

aufgehoben 

durch "Abschnitt 2" ersetzt 

Vor der Bezeichnung "(1)" im bisherigen Artikel IV wird die 
Bezeichnung "§ 10." eingefügt. 

durch die Bezeichnung "Abschnitt 3" ersetzt' 

Nach der Überschrift "Schlußbestimmungen lf wird vor der 
Absatzbezeichnung "(1)" die Paragraphenbezeichnung "§ 11." 
eingefügt 

§ 11 Abs. 2 

(2) § 6 und die Bezeichnungsänderungen in der Fassung 
des BUndesgesetzes BGBI. Nr ••.• /1992 treten mit •.• in 

Kraft und sind auch in Verfahren anzuwenden, in denen der 
Förderungsantrag vor dem .•. gestellt wurde •. 
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ge 1t e n a e 1" a S s'u n g V 0 t g e 5 C n lag e 

wasserbautenförderungsgesetz 1985 

§ 1 Abs. 2 

(2) Für die im Ab •. 1 angefühnc:n Maßnahmen 
.ind die im jeweiligen Bundesfinanzgesetz beim 
Bunde.ministerium Eur Land- und Fonnriruchaft 
Eur Wuserbauten und wuserwUuchah einschließ­
lich des Schuaes gegen Wildbache und laWinen 
sowie die beim Bundesministerium für Bauten und 
T ecbnik fur VI asserbauten vennsc:hlagten Auf­
wands- und Forderungskredite und die Mittel des 
Wauerwiruchafufonds <S 21) 1U verwenden. 

S4. (1) Die Gewährung und Bereitstellung von 
Bundesmittel erfolgt durch den Bundesminister für 
Land- und Fomwinscbaft oder durch den Bundn­
minister für Bauten und Technik entsprechend ih· 
rer Zuständigkeit nach dem Bundesministerienge­
setz 1973, 8GBI. Nr. 389. 

Der bisherige Artikel V Abs. 2 erhält die Bezeichnung 

"§ 12." 

Der bisherige Artikel V Abs. J ~rhält die Bezeichnung 

"§ 13." 

§1Abs.2 

(2) Für die im Ab •. I angefühnc:n Maßnahmen 
sind die im jeweiligen Bunde.finan1gesetz beim 
Bundesministerium Eur Land- und FontWiruchah 
for VI_erbauten und Wasserwiruc:han einschließ­
lich des Schuaes gegen Wildblche und Lawinen 
sowie die beim Bunde.ministerium für Bauten und 
Technik fur Vluserbauren veranschlagten Auf­
wands- und FOrderungskredite und die Mittel des 

Umwelt"" und 
wasserwirtschaftsfonds (§ 1 des Umwelt- und 
wasserwirtschaftsfondsgesetz, BGB1. Nr. 79/1987, in der 

jeweils geltenden Fassung) 1U venrenden. 

§4Abs.1 
aufgehoben 

Die Absätze 2 bis 7 des § 4 werden als Absätze "(1)" bis 

"(6) 11 bezeichnet. 

I 

~ 
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Wauenrirt.scbafufo..ds· 

S 11. (I) Zur Förderung der Errichtung und 
Erweiterung von W.sserversorcungs_, Abwasscrab_ 
leitungs_ und Abw.sserbehandlungsanlagen ,emAß 
d .. n SS 12, Il und 14 wird ein Wanenviruchafu_ 
fonds, in der Folge Fonds genannt. geschaffen. 

Cl) aufgehoben (BGBI1987/79) 

.. (l) Beim Bundesminislerium für Bauten und 
Trchnik wird eine Kommission (\Vassenviruchafu_ 
fondskommission) zur Begu~chtung der vom Bun­
desminister für Bauten und Technik auf Grund die­
ses BundesgeselZt"s zu erlassenden Richtlinien. der 
vom Fonds erstenten Investitions_ und Baupro­
gramme und der Anträge auf GewlIhrung 1'on 
Fondshilf., sowie Zur Beratung des Bundesministen 
(Ur Bauten und Technik in Angelegenheilen des 
Fonds von grundSlitZlicher Bedeulung eingerich-
tel. 

(J) Beim Bundeiministerium fUr Bauten und 
Technik wird eine Kommiuion{\Vasserwiruchafu_ 
fondskQmmission) zur Begutachtung der vom Bun­
desminister fUr Bauten und Technik auf Grund die­
se. BundesgesetZes zu erlassenden Richtlinien und 
der Antr2ge auf Gewlhrung "on Darlehen und Bei­
trigen (U 12. I) und 14) in technischer und win­
schaftlicher Hinsicht JOwie zur Beratung des Bun­
desministen fUr Bauten und Technik in Angelegen-

I heiten des Fonds von grundslitZlicher Bedeutung 
8)eingerichtet. 

I (4) Die Kommission bestc:ht aus elf Mitcliedern, 
die .. on der Bundesngierung auf Antrag des Bun­
desministen für Bauten und Technik nach dem 
StJrItevemllmis der im Nationalrat yenntenen 
poliuschen Parteien und nach de~n Anbörung für 
die Dauer der Gesetzgcbun,speriode um der Md­
gabe bestellt wud..... daß auf jede im· Haupc&UI­
schuß des Natioaalraw YenrCtene politische Panei 
zumindest cin Mirclied enullit und für die Enn;u. 
lung. wicvielc der Obricn Mitclieder auf jede in! 
Nationalrat yenntellC politische Partei eau.oa, 
die BeAimmungea der NationalraUWablonlnun, 
1971. BGBI. Nr.39111910, oDer dIe Berechaunl 
der Mandate im zweiten EnniuIunpverfahren 
linnlemlß anzuwenden .ind. fUr ;cdel Mirc1ied ist 
auf gleiche Weise ein Enaczmitclied zu bescc:llen, 
welches du Milcliecl oder ein andere. Mirclied sei. 
ner Panei bei dessen Verhinderun, veruin. Die 
Mitgliedschaft in der Kommission ist ein unbesol_ 
detel Ehnnamt. 

(S) Die Kommission ~Ihll aus ihrer Mitte mit 
Stimmenmehrheit den Vonitzenden und dessen 
Stellvennter. Die Eiaberufun, der Kommission 
zur konstituiennden SitZung oblie" dem Bundes­
minister für Bauten und T echnikö die Ubri,en Sit. 
zungen der Kommission werden vom Vonitzen­
den, bei dessen Verflinderun, 1'on seinem Stellver­
treter. einberufen. Auf Verlangen des Bundesmini­
scc:n fUr Bautc:n und Technik oder auf Verlan,en 
von mindestens drei Kommissionsmitcliedem ist 
eine Sitzung innerhalb von 14 Ta,en nacb Stellung 
des Begehrens einzuberufen. 

geltende Fassung 
vorgeschlagene Fassung 

Kommission 

§ 21. Cl) Beim Bundesministerium für Umwelt, Jugend und 
Familie wird eine Kommission zur Begutachtung der vom 
Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie aufgrund 
dieses Bundesgeset~es zu erlassenden Richtlinien, der vom 
Fonds erstellten Investitions- und Bauprogramme und der 
Anträge auf Gewährung von Fondshilfe sowie zur Beratung des 
Bundesministers für Umwelt, Jugend und Familie in 
Angelegenheiten des Fonds eingerichtet 
(Wasserwirtschaftskommission). 

(2) Die Kommission besteht aus dreizehn Mitgliedern. Elf 
der Mitglieder werden von der Bundesregierung nach dem 
Stärkeverhältnis der im Nationalrat vertretenen politiSChen 
Parteien und nach deren Anhörung bestellt. Auf jede im 
Hauptausschuß des Nationalrates vertretene politiSChe Partei 
entfällt zumindest ein Mitglied; für die Ermittlung, 
wieviele der übrigen Mitglieder auf die im Nationalrat 
vertretene pOlitische Partei entfallen, sind die 
Bestimmungen der Nationalratswahlordnung 1971, BGBl. Nr. 
391/1970, in der jeweils geltenden Fassung über die 
Berechnung der Mandate im zweiten Ermittlungsverfahren 
anzuwenden. Für jedes Mitglied ist ein Ersatzmitglied zu 
bestellen, welches das Ersatzmitglied oder ein anderes 
Mitglied derselben im Nationalrat vertretenen Partei bei 
dessen Verhinderung vertritt. 

(3) Je ein Mitglied wi~d vom Bundesminister für 
wirtschaftliche Angelegenheiten und vom Bundesminister für 
Land- und Forstwirtschaft bestellt. 

(4) Die Mi!gliedschaft in der Kommission ist ein 
unbesoldetes Ehrenamt. 

(5) Die Kommission wählt aus ihrer Mitte mit 

Stimmenmehrheit den Vorsitzenden und dessen Stellvertreter. 

Die Einberufung der Kommission zur konstituierenden Sitzung 
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.. (6) Der Bundrsmininer for Bauten und Trchnik 
kann der Kommission zur &gutachtung vorbrhal­
tene Angelegenhriten gegen nachulgliche Vorlage 
an die Kommission erledigen. wenn 

\. die Kommission trOtz ordnungsgemlßer Ein­
berufung nicht zusammenuiu .. 

2. die Gewährung v~)ß Fondshilfe der Ab,.,en­
dung eine~ Noutandes oder der Beseitigung 
der Folgen eines solchen dient oder 

). es sich um Anulge auf Gewlhrung von Dar-
lehen .gemlß S 12 Ab •. 2 handelt. 

Anuige auf Ablnderung bereiu begutachttlCr Vor­
haben sind der Kommission nur dann zur &gut­
achtung vorzulegen. wenn der Anuag eine wesent­
liche oder umfangreiche Ablnderung des Vorha­
bens zum Inhalt hat oder eine Erhöhung dh 
Kostrn um mehr als 15 vH erwarten 11ßt." 

J.7)- Beschlüsse der Kommission können nur ge­
faßt werden., wenn alle Mitgli~r eingeladeri lind. 

,Die KommiIsion entsCheidet mit Stimmenmehr­
heit. Du Nähere wird in einer Geschäftsordnung 
geregelt. die von der Kommission beschlossen 
wird. Jedoch ist in dringenden rallen oder in Ange­
legmheiwn geringerer Bedeutung die Bescblußf ... 
sung der Kommission in der Form zulässig. daß ein 
vom Fonds formuliener Beschlußanuag bei den 
Mitgliederu der Kommission 'zur schriftlichen Bei­
_ng ihres Votums in Umlauf gesem wird. 

geltende Fassung 

vorg~schlagene Fassung 

obliegt dem Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie. 

Die übrigen sitzungen der Kommission werden vom 
vorsitzenden, bei dessen Verhinderung von seinem 
stelvertreter einberu~en. Auf Verlangen des Bundesministers 

für Umwelt, Jugend und Familie oder auf Verlangen von 
mindestens drei Kommissionsmitgliedern ist eine sitzung 
innerhalb von 14 Tagen nach Stellung des Begehrens 

einzuberufen. 

(6) Der Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie 

kann der Kommission zur Begutachtung vorbehaltene 

Angelegenheiten gegen naChträgliche Vorlage an die 

Kommission erledigen, wenn 

1. die Kommission .trotz ordnungsgemäßer Einberufung 

nicht zusammentritt, 
2. die Gewährung von Fondshilfe der AbwendungeInes 
Notstandes oder der Beseitigung der Folgen eines 

solchen dient oder 

3. es sich um Anträge auf Gewährung von Darlehen gemäß 

§ 12 Abs. 2 handelt. 

(7) Anträge auf Abänderung bereits begutachteter 

Vorhaben sind der Kommission nur dann zur Begutachtung 

vorzulegen, wenn der Antrag eine wesentlilche oder 
umfangreiche Abänderung des Vorhabens zum Inhalt hat oder 
eine Erhöhung der Kosten um mehr als 15 \ erwarten läßt. 

I 

~ 

(8) Beschlüsse der Kommission könn~n nur ge faßt werden, 

wenn alle Mitglieder eingeladen sind. Die Kommission 
entscheidet mit stimmenmehrheit. Das Nähere wird in einer 

Geschäftsordnung geregelt, die von der Kommission 

beachlQ~s~n wird. In dringenden Fällen oder in 
AngeleqenheÜ.en g8ring~rerBed.utUng - ~.t are SelJChlu8f •• sung--
in der Form zulässig, daS ein vom umwelt- und 
wasserwirtschaftsfonds formulierter BeschluBantrag bei den 

Mitgliedern der Kommission zur schriftlichen Beisetzung 

ihres Votums in U.lauf gesetzt wird. 
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I 

S %4. Die Mi"lieder (EnawnilCliedcr) der W ... 
scrwinschafufondskommission durfen ein als 101. 
ches bezeichnnes Gcschlfu· oder Beuiebsgehcim. 
nis, du ihnen in dieser Eigenschah anyennut _..: 
den odu zuctnglich geworden in, ""!und det 
DallCr ihrer Benellung und auch nach Erloschen 
ihnr funlnion nicht offenbaren oder verw_.: :.0 

§.25 Abs. 8 

(I) Die mit Bundes- oder Fondsmitteln enteIlren 
Unterlagen gemlll S 1 Abs. 1 Z 2 'iL a und b sowie 
eine Zusamm_IIung der charalueristilchen 
Daten uber die cefOn!enen Anlagen und ih,e 
Betrieblfuluunc lind ~m Forderunrsnehmer im 
Zucc der AbnechnunC in einem Gleichnoclt dem 
Bunck.miniJu,mun Eur Land- und Fol"Infituchah 
fOr Zwetke des WuserwiruchafukalasSCn Zur 
VerfuCURl &u Stellen: Wu.-de die Maßnahme aus 
Fond.miaeln cJordere, so bat die Obermiulunc an 
das Bundpministerium Eur Land. und· Fontwin­
schah in zweifacher Ausferticunc im Wege des 
Fonds zu erfolccn. wobei ein Gleichstock beim 
Fond. verbleibt. 

~ 

S)4. (1) Mit der Vollzicbung dieses BUlldcsae­
seues sind hinsichtlich 

1. des S 23 Abi. 1 Z 1 bis 4 und AfJs. 2 der Bun­
desmini.ter für F"lftanun im Einvernehmen· 
mit deDl Bundesminister Eur Bauten und 
Technik, 

2. des S 16 Ab •. 4 und des S 24 der Bundesmini­
Ster Eur Justiz. 

l. des S 21 Abs ... und des S Ja clie Bundesrclie­
runl, 

4. da S 32 der Bundesmininer fur Justiz im 
EiovemehmCD mit dem BundesnliniSter fur 
1'iAaaun." 

a) Aufanmd der AufbebU.DI des f 13 .eaeNtandslos. 
b) Au(anmd der AUfbebuaa des '16 Abi 1 .eaea­
IWIdslOI. 
c) Hinsicbtlic:b der ff 16 Abi I, 11 Abi 1, 22 und 23, 
eile au'aebobm wurden, ~'eNtaDdsIoI. 

S. des S 16""Ab;. I, sowenes 'ICD um Vorila~n 
cemlß S 14 handelt, der Bundcsmiam...r Eur 
Bauten und Technik im Eavemelunen mit 
dem Bundesminister for Handel, Gewerbe 
und JndlllUie. 

6. de. 11' AbI. J. _cis es sich. um die doft 
ancduhnm Vorhaha land S u Abt. I 
handelt, der Bu ........ iDistcr for BaUlaI lind 

, T edlnik i. Ei"'emeJu.ca tM cIaa Bulldes­
mioiner _lar Land. lIIId foncwirudaalt, 

geltende Fassung vor g e 5 chi a gen e Fass u ng 

S %4. Die Mitglieder (Enatzmitglieder) der 

Wasserwirtschaftskommission durfen ein als ml. 
chel be%eichnetes -Ce;chJfu- .,der Betriebsgeheim::-
nis, das ihnen in dieser Eigenschaft anvemaUl wor': 
den oder zuginglieh geworden ist, wllhrend det . 
Dauer ihrer BeStellung und auch nach Erl~n 
ih,e, Funktion nicht offenbaren oder yerw_ •. ' ~. ~ 

f) 25 Abs. 8 

(8) Die mit Bundes- oder Fondsmittdn enteilten 
Unterlagen cemd S 1 Abi. 1 Z 2 liL a und b sowie 
eine Zusammenstellung der charakteristischen 
Daten ub--r die - ",forderten An'acen und ibre 
Beuieb.Euluunc .ind ~m FOrderunrsneluner im 
Zu", der Abrechnunc in einem GIe~.d~m _. 

Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie 
fUr ·Zw~ d"; w~~hä1Ukawun ··zur 
V"rfocunc zu Stellen. Wurde die Maßnahme aus 
Fondsmitteln lefordere, SO hat !i~ .~f1II!'!I!,nJ..AII _ 
das Bund~miaistaiuDl f!1r.UmwE!l1;.~ugend und Familie 
in -zweifacher AusfertigunC im Wece des ._. 
~nds &ü··crfolcen. wobei ein Gleichnack ~im 
Fond. verbleibt. 

§ 34. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind 
betraut: 

1. hinsichtlich des § 16 Abs. 4 der Bundesminister tür 

Justiz, hinsichtlich des § 3.2 ~!!,.~~'!.deslDinlil.~.~~ __ tür " 
Justiz im Einvernehmen-mit dem Bundesminister für 

Finanzen, 

2. hinsichtlich des § 21 Abs. 2 und des § 30 die 

Bundesregierung, 

3. hinsichtlich des § 3 Abs. 2 und 3 und des § 4 Abs. 4 

der Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie im 

Einvernehmen mit dem Bundesminister für 

wirtschaftliche Angelegenheiten, 

4. im übrigen der Bundesminister für Umwelt, Jugend und 

Familie." 
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geltende Fassung 

7. eier SS IHlSIS,-ilCSlT6mnAÜSnahme des 
Abs. 4 sowie unler Bedachtnahme auf Z S und 
6, der SS 17 bis 20, des S 21 mit Ausnahme des 
Abs. 4, des S 22, des S 23 Abs. I Z S bis 8, des 
S 2S Abs. Sund 6, des S 26 Abs. 4, des S 27 
und des S)3 sowie der SS I bis 4, des S 2S 
Abs. 7 und' und des S 26 Abs. S bis 7, soweit 
eine Forderung aus Fondsmiudn oder gemd 
S 7 erfolgt, der Bundesminister für !aulen 
und Technik. 

I. der SS 12 a und 21 • der BundesminiSter für 
Umwelt, Jugend und Familie," • 

9. im obrigen der Bundesminister for Land- und 
Fornwiruchaft 

beuaUL' 

• 

Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungsgesetz 

§ 2 Abs. 4 

(4) In den Gehunc.bereich dieses Bundes&esetzes 
sind auf gemeinsamen Antrag der gesetzlichen 
Interts.en"enretung der Arbrit&eber und des 
Ost<rrrichi,Jlfn G~"·.r,,.chah,.hun.les, Ge .... <rk­
,d,.fl der Bau- und Hol~arbeiter, dllrch Ver­
ordnunc dei Bllnde.ministers für .o~i.le Verw.l­
tung im Einvernehmen mit dem Bundesminister 
für Handel, Gewerbe lind InduSlrie andere Be­
trirburttn cinzuhaichtn, wenn in diesen die für 
die Urlallbshaltlln& "und die En~tthllnR des Abler 
t;gllngsanspruchd' maß&tblichen Brsch.f li&ungl­
bedint;ungcn in ähnlicher Weise gesultel sind, wie 
in den in Abi. 1 lind 2 aufccdhllcn Bctrieburten. 

v.o r g es chI ag e n e Fa S 5 U n g 

.§ 35. (1) Die §§ 21 und 34 sowie die 
Bezeichnungsänderungen und die Änderungen in § 1 Abs. 2, in 
§ 24 und in § 25 Abs. 8 in der Fassung des Bundesgesetzes 

BGB1.Nr ••.• /1992 treten mit ..• in Kraft und sind auch in 
verfahren anzuwenden, in denen der Förderungsantrag vor dem 

gestellt wurde. 

(2) § 4 Abs. 1 tritt mit Ablauf des ..• außer Kraft . 

§ 2 Abs. 4 

(4) In den Geltungsbereich dieses Bundesgesetzes sind 

auf gemeinsamen Antrag der gesetzlichen Interessenvertretung 

der Arbeitgeber und des österreichisChen 
Gewerkschaftsbundes, Gewerkschaft der Bau- und Holzarbeiter, 

durch Verordnung des Bundesministers für Arbeit und soziales 

andere Betriebsarten einzubeziehen, wenn in diesen die für 

die Urlaubshaltung und die Entstehung des 

Abfertigungsanspruches maßgeblichen 

aeschäfti9ungabedingungen in ähnlicher W~ise gestaltet sind 

wie in aen In Abs. 1 und 2 aufgezählten Betr1ebsarten. 

B 
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I 

~ 

; 3 Abs •. 5 

U) Ist tin~ Einheitlidlk.it der 
.. Urlaubs- und AbfertigungsreKdunK~n" 

aus Gründ~n der bttritblidl.n Ver ..... hung .. 
arbeit ~rforderlidl und führt sie zur Be>titigung 
von .ich 59nst ergebenden Hänen für die Ar­
beitnehmer. können .uf gemeinsamen Antrag 
der zuständigtn g .. e,didltn Intere.senvtrtretung' 
der Arbeitgeb.r und des öSltrr.idlisdlen Ge­
.. erksdtaftJbund~s, G.w~rksd,.ft d.r Bau- und 
Holurbcit.r •• ämtlidl~ Arb.itn~hm.r im Sinn. 
des § 1 Abs. 1. die in ein.m Misdlb.trieb be. 
sdt'fti~ werden, durdl Verordnung d.s Bundes­
minist~rs für sozi.le Ver ... ·.ltung. im Einverneh­
men mit dem Bundesminist.r für Handel. Ge­
... erbe und Industri. in den Geltungsbenidl dieses 
Bund.sgts~tze. einbe70gen ..... rd.n. Die Einbe­
ziehung ist auf g.mein<amen Antrag der genaM­
ten .Intcrr~srn,'rnrttungrn oder von amuwrgen 
durdl V~rordnung aufzuheben, "'~nn die Voraus­
s~tzunsen für dit Einbcziehung " .. ebgchllen sind. 

§ 41. Mil der Vollliehuns diese. Bund •• -
,r~~tzrs sind bctr.tut: 

.) hinsidltlidl der BeSlilJ1mungen der §S 2 
Ab •. ) und 3 Abs. S d.r Bundesminister 
für soziale V.ntaltung im Einvernehmen 
mit dem Bundesminist.r für Handel. G.­
w.rbe und Industrie; 

b) hinsidltlidl der Bestimmungen der SS 12. 
28 Ab •. 1 und 31 der Bundesminister für 
Justiz:; 

c) hinsidltlidl all.r übrigen B.stimmungen 
der Bundesminister für sozi.le V."".ltung. 

geltende Fassung vorgeschlagene Fassung 

§ 3 Abs. 5 

(5) Ist eine Einheitlichkeit der Urlaubs- und 
Abfertigungsregelungen aus Gründen der betrieblichen 

Verwaltungsarbeit erforderlich und führt sie zur Beseitigung 
von sich sonst ergebenden Härten für die Arbeitnehmer, 
können auf gemeinsamen Antrag der zuständigen gesetzlichen 
Interessenvertretung der Arbeitgeber und des 

österreichischen Gewerkschaftsbundes, Gewerkschaft der 

Bau- und Holzarbeiter, sämtliche Arbeitnehmer im Sinne des 

§ 1 Abs. 1, die in einem Mischbetrieb beschäftigt wer.den, 
durch Verordnung des Bundesministers für Arbeit und Soziales 
in den Geltungsbereich dieses Bundesgesetzes einbezogen 
werden. Die Einbeziehung ist auf gemeinsamen Antrag der 
genannten Interessenvertretungen oder von Amts wegen 

aufzuheben, wenn die Voraussetzungen für die Einbeziehung 
weggefallen sind. 

§ 41. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind/ 
betraut: 

1. hinsichtlich der §§ 12, 28 Abs. 1 und des § 31 det 
Bundesminister für Justiz, 

2. im übrigen der Bundesminister für Arbeit und 
Soziales. 

§ 42. Die § 2 Abs. 4, § 3 Abs. 5 und § 41 in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr •••• /1992 treten mit 

in Kraft. Die sich darau~ er~ebe~de Änderung der 
Zuständigkeit zur Erlassung der Verordnungen gilt für die 

Erlassung von Verordnungen nach dem ••• und die Aufhebung 
von vor dem ••• erlassenen Verordnungen. 
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geltende Fassung 

Bundes-stiftungs- und Fondsgesetz 

§ 43 Z 2 lit c 

c) für Stiftungen und Fonds für Zwecke 
des Gesundheitswesens und des Umwelt­
schutzes der' Bundesminister für Gesund­
heit und Umweluc:hutz; 

§ 4,3 Z 3 

3. für alle anderen Stiftungen und Ponds der 
Bundesminister für Inneres und, soweit es 

. sim um S 40 handelt, hinsimt1im der in Z. 2 
angeführten Stiftungen und Fonds im Ein­
vernehmen mit dem samlim zuständigen 
Bundesminister. 

. .----

vorgeschlagene Fassung 

l) 43 Z 2 lit c 
b 

c) für Stiftungen und Fonds für Zwecke 
des Gesundheiuwesens und des Umwelt­
sdtutzes der Bundesminister für 
Gesundheit, sport und Konsumentenschutz; 

§ 43 Z 3 

3. für alle übrigen S~tfungen und Fonds und 
hinsichtlich des § 40 für alle stiftungen und Fonds 

der BundesministeI für Inneres. 

Der bisherige Wortlaut oes § 44 erhält die Bezeichnung 

"(1)" 

§ 44 Abs. 2 

(2) § 43 Z 2 lit c'und § 43 Z 3 in der Fassung des 

Bundesgesetzes 8GBl. Nr •••• /1992 treten mit •.• in Kraft. 

~ 
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.~ 

gehende Fassung 

Cbe.ikalie~qesetz 

§ 63 Ahs. 1 Z 2 

l. hüuichdida der SS 17 AM. 4, 11 Ak 6 uaclI9 
Abt. J im Eimrandunen mit dem 1IuacIesmi. 
.u-r for Arbei& uacI Soziales. dem lundami • 
.u-r for winschaldiche Anccqrnheir.ca und 
- so_eil.ich d~ V~rihma~E ~ 
Khutzmiucl beziehen - dem Buncksmiaisu:r 
for Land· und Fonnriruchaft; 

Bundesqesetz über die Errichtung eines Fonds 

Österreichisches Bundesinstitut für Gesundheitswesen 

. S So (1) Das Kuratorium besteht aus vierzehn 
MItgliedern. Als Mitglieder sind zu bestellen: 

I. drei vom Bundeskanzler. 
2. zwei vom Bundesminister fUr Albeit und 

Soziales. 
3. eines vom Bundesminister für Finanzen, 
4. eines vom Bundesminister für" Umwelt, 

Jugend und Familie, 
S. eines vom Bundesminister für Unterricht, 

Kunst und Spon, 
6. eines vom Bundesminister für Wissenschaft 

und Forschung, 
7. zwei Venreter der Bundesillnder auf Grund 

eines gemeinsamen Beschlusses der Landes· 
" hauptmllnner, 
8. ein Vertreter des ÖSterreichischen Städte­

und des Österreichischm Gemeindebundes, 
9. eines von der Österreichischen Ärztekammer 

und . 
10. eines vom Hauptverband der öster­

reichischen Sozialversicherungstrlger. :. 

vorgeschlagene Fassung 

§ 62 Ahs. 4 

(4) § 63 Ahs. 1 Z 2 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBL Nr. " ./1992 tritt mit ••• in Kraft. 

§ 63 Abs. 1 Z 2 

2. hinsichtlich des S 17 Ahs. 4, des § 18 Aha. 6, des 

§ 19 Abs. 3 und S 20 im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Arbeit und Soziales und dem 

Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten; 

S 5. (I) Das Kuratorium besteht aus dreizeh1 
Mitgliedern. Als Mitglieder sind zu bestellen: 

1. drei vom Bundeskanzler. 
2. zwei vom Bundesminister fUr Arbeit und 

Soziales, 
JLM~.~om~~ndesminister fUr Finanzen, 
4. eines vom Bundesminister für· Unterricht, 

Kunst und Sport, 
S. eines vom Bundesminister für Wiss.enschaft 

und Forschung, 
6. zwei Venreter der Bundesländer auf Grund 

eines gemeinsamen Beschlusses der Landes­
hauptmänner. 

7. ein Venreter des ÖSterreichischen Städte­
und des Österreichischen Gemeindebundes, 

11. eines von der Österreichischen Ärztekammer 
und 

.9. eines vom Hauptverband der öSter­
reichischen Sozialversicherungstriger. 

".~-"_ .. ~". 
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geltende Fassung vorgeschlagene Fassung 

~ 17. (1) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 

sind hinsichtlich S 17. (1) Mit dcr Vollzichung dicses Bundesge~ 
setzes sind hinsichtlich 

1. des S 5 Abs. 1 Z 2 der Bundcsminister für 
Arbeit und Soziales, 

2. des S 5 Abs. 1 Z 3 und des § 13 der Bundesmi-
nister-fürFinanzen, 

3. des S 5 Abs. 1 Z 4 der Bundesminister für 
Umwelt, Jugend und Familie, 

4. des S 5 Abs. 1 Z 5 der Bundesminister für 
Unterricht, Kunst und Sport, 

S. des S 5 Abs. 1 Z 6 der Bundesll!inister für 
Wissenschaft und Forschung und 

der übrigen Bestimmungen der Bundeskanzler 

betraut. 

Bundesgesetz zur Durchführung des Obereinkommens 

über den internationalen Handel mit gefährdeten 

Ar~en'freilebenderTiere undP!J.anzen 

§ 2 Abs. 2 

(2) Der Bundesminister für Finanzen hat im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Han­
del, Gewerbe und Industrie, dem Bundesminister 
fiirGeswulheit und Umwtludl1ltZ und dem-ha­
desminister für Land- und Porstwirtschaft . Mit 
Verordnung kundzumachen. welche Waren ·nach 
der Gliederung des Zollurifes (Zolltarifgesetz 
1958, BGBI. Nr. 74) als Teile oder Erzeugnisse 
eines Exemplars einer geschützten Art in Pnce 
kommeL 

1. des §.5 Abs. 1 Z 2 der Bundesminister für Arbeit und 

soziales, 
2. des § 5 Abs. 1 Z 3 und des § 13 der Bundesminister für 

Finanzen, 
3. des § 5 Abs. 1 Z 4 der Bundesminister für Unterricht und 

Kunst. 
4. des § 5 Abs. 1 Z 5 der Bundesminister für wissenschaft 

und. Forschung und 
5. der übrigen Bestimmungen der Bundesminister für 

Gesundheit, sport und Konsumentenschutz 

betraut. 

§ 17 Abs. 3 
t 

:5: 

(3) § 5 Abs. 1 erster Satz, der Entfall des § 5 Abs. 1 

Z 4 und die Änderung der Gliederungsbezeichnungen in § 5 Abs. 1 

in der Fassung des Bundesgesetzes 8GBl. Nr ..... /1992 treten mit 
.•. in Kraft. 

§ 2 Abs. 2 
(2) Der Bundesminister für Finanzen hat mit Verordnung 

kundzumachen, welche Waren nach der Gliederung des Zolltarifes, 

Zolltarifgesetz 1988, BGBl. Nr. 155/1987, zuletzt geändert 

durc:h c1aa. Bundes<1eset.; B9ill.. Nr. 578/198.9, in der jeweils 
geltenden Passunq, als Teile oder Braaugni ••• einer Cleschützten . 

Art in Frage kommen. 
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!g 

geltende Fassung 

S U. Abs. 3 

(3) Mit der Vollziehung des S 2 Abs. 2 ist der 
Bunde$minister für Finanzen im Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Handel, Gewerbe 
und Industrie. dem Bunde$minister für Gesund­
heit und Umweltsmutz und dem Bundesminister 
für Land- und Forstwinsmaft betraut. 

Berufsausbildungsgesetz 1969 

§ 29a Abs. 3 

() Du undeshaupcmann hat in jedem Jahr 
n,ind.n~nl awei Termine für die AbhaltunI dcr 
A u~bilderprüfun, fe.u.ulegen. und au ycull!asJC:n. 
dall diese Tuminc 'pltestms drei Monate vor 
B.a;inn der AusbilderptÜfuDl im Amublan des 
Amta der Landesrecleru", yulautban "·crdcn. 
Gleid'lZeit.i, hu der Landahauptmann die für 
«in.n Bueich zustindicc Kammer für Arbdter 
und Anllmellte und die Lond .. k1mmer der 
b' ... ·rrblich.n Wirtschaft von diesen Terminen 
in J\ enntn;, UI lrum. 

S 29 f. (1) Der Landeshauptmann hat dem 
Prüflinc nlm Ablegung der Ausbilderprüfung 
ein Prüfun;sz.ugnis aunusullen. das die Be· 
u,t.ilung des Prürungsergebni,,~s 'Zu enthalten 
bat. 

vorgeschlagene Fassung 

§13Abs.3 

(3) Mit der Vollziehung des § 2 Abs. 2 ist der 
Bundesminister für Finanzen betraut. 

S 14. § 2 Abs. 2 und § 13 Abs. 3 in der Fassung des 
Bundesgesetzes 8GBl. Nr •••. /1992 treten mit ••• in Kraft. 

§ 29a Abs 3 

(3) Die Landeskammer der gewerblichen WirtSChaft hat in 
jedem Jahr mindestens zwei Termine für die Abhaltung der 

Ausbilderprüfung festzulegen und zu veranlassen, daß diese 
Termine spätestens drei Monate vor Beginn der 
Ausbilderprüfung im Amtsblatt des Amtes der Landesregierung 
verlautbart werden. Gleichzeitig hat die Landeskammer der 
gewerblichen Wirtschaft die Kammer für Arbeiter und 

Angestellte im Land vom Termin in Kenntnis zu setzen •. 

29f. (1) Die Landeskammer der gewerblichen Wirtschaft 
hat dem Prüfling nach Ablegung der Ausbilderprüfung ein 
Prüfungszeugnis auszustellen, das die Beurteilung des 
Prüfungsergebnisses zu enthalten hat • 

. " 
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geltende Fassung 

Staatsbürgerschaftsgesetz 1985 

§ 10 Abs. 3 

(l) Von der Voraussetzung des Abs. 1 Z 1 kann 
abg~hen werden. wenn es sich um einen Minder-

jlhrigcn handelt oder wenn der Fremde seit minde­
stens -rier Jahren ununterbrochen seinen ordendi­
ehen Wohnsitz im Gebiet der Rrpublik hat und ein 
besonden berOduichugungswOrdiger Grund für 
die Verleihung der Staauburgenchalt vorliegt. In 
solchen Fillen ist vor der Verleihung der Bundes-
minister für Inneres ~uhören. 

Umweltkontrollgesetz 

s ,. (1) Die Höhe der für die Inanspruchnahme 
der Tlugkeit des Umweltbundesamtet I.U entrich­
tenden Entgelte ist nach dem Grundsatz der 
Kostendeckung .,om BundesminiSter für Gesund­
heit und Umweluc:hutz im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Finanun in einem Tarif fauu­
HUe"; woNi fik "ßii&keitcn. d1eDbeawqenci im 
Interesse von U,uweluchllu.,SenhIca-a. Was­
scrwinschafl oder Raumordnung liegen. ErmIßi· 
gungen ocler Befreiungen vorgesehen ..,erden kön­
nen. Die Entgelte sind Einnahmen des Bundes. . 

'J()rgesdhlagtne'Fassung 

§ 36. § 29a Abs. 3 ,und § 29f Abs. 1 in der Fassung des 

Bundesgesetzes BGBl. Nr ..•. ;1992 treten mit in Kraft. 

§ 10 Abs. 3 
(l) Von der Voraussetzung des Abs. 1 Z 1 kann 

abg~hen werden, wenn es sich um einen Minder-

jabrigcn bandelt oder wenn der Fremde seit minde­
lltens -rier Jahren ununterbrochen seinen ordendi­
eben Wohnsitz im Gebiet der Republik hat und ein 
be,onden berOduichugungswOrdigef Grund für 
~~ye~~eib!ng der Staauburge~äft. .vorliegt. 

§ 65. § 10 Abs. 3 letzter Satz in der Fassung vor dem 
Bundesgesetz BGBl. Nr ....• /1992 tritt mit Ablauf des ... 

außer Kraft. 

Die Bezeichnung "Artikel I" vor dem ersten Abschnitt, die 

Bezeichnung "Artikel 11" nach § 18 und die Überschrift 
"Änderung des Bundesfinanzgesetzes 1985" und die Bezeichnung 

"Artikel 111" werden aufgehoben. 

§ 9. (1) Die Höhe der für die Inanspruchnahme der 
Tätigkeit des Umweltbundesamtes zu ,entrichtenden Entgelte 
ist nach dem Grundsatz der Kostendeckung vom Bundesminister 

für Ge511ndheit, SpQr~ und Konsumentenschutz in ei.nem Tarif 

festzusetzen, wobei für Tätigkeiten, die überwieqend im 
Interesse von Umweltschutz, Strahlenschutz, Wasserwirtschaft 

oder Raumordnung liegen, Ermäßigungen oder Befreiungen 
vorgesehen werden können. Die Entgelte sind Einnahmen des 

Bundes. 

~ 
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A.nikd Ul 

(2) Mit du VoIühung des An. I diesa Itaada­
&c:KttH sind Htn.>t: 

1. bWichdich des , 2 Abs. I ~wcitct Sau ...... 
des S 9 Abs. I .r BUncksmilÜslcr ftu Ga"ad­
heil and Um_luchuu im Eüw~ .. mit 
hIß Buacksminisr.rr fIk finanun; 

ARikd 111 

(l) Mir der VohieIw,. cIa AK. ß __ ...... 
cIcscaaza .............. der Z I ..... 1 der 
Bueda",i-inu rar Fiuaza. •. . drlich der Z l 
der B.,ndeskanzler" EillWa ....... da. .... 
~ Iar fiuaua t.cva ... 

gehende Fassung vorgeschlagene FlUSUDS 

Nach § 18 wird die überschritt -4. ABScmtI'f'r- und darunter 

die Überschrift -Vollziehunq und Inkrafttreten- eingefuqt, 

vor der Bezeichnung ·CI}· wird di.e Paraqraphenhezeicbnunq 
-§ 19" eingefügt. 

§ 19 Abs. 2 Z 1 

1. hinsichtlich des § 2 Abs. 1 zweiter Satz der 
Bundesainister für Gesundheit, Sport und 
Konsumentenschutz im Einvernehmen mit dem 

Bundesminister für Finanzeni 

Aha. 3 entfällt. 

S 20. (1) Die Änderungen der ArtikelbezeicbnuncJen, die 
neua Bezeichnung d_ § 19, t 9 Abs. 1 und § 1.9 Aha. 1 Z 1 in 

der Fassung da. Bundeaqesetzea BGBl. IIr •••• /1992 treten alt 

••• in Kraft._ 

(2) § 19 Abs. 1 tritt alt Ablauf des ••• außer Krat:t • 

. _._-~_ ... - ,--"---_. _._."-_._-~~~. 
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Das Bundeskanzleramt legt in der Anlage den Entwurf eines 

Kompetenzbereinigungsgesetzes mit dem Ersuchen um allfällige 
Stellungnahme 

bis zum 15. Mai 1992 

vor. 

Der Entwurf stellt das Ergebnis der Beratungen in der 

Projektgruppe "Abbau von effizienzhemmenden Überschneidungen" 

im Rahmen der Phase 2 des Projekts "Verwaltungsmanagement" dar. 

Es wird ersucht, 25 Ausfertigungen der Stellungnahme dem 

Präsidium des Nationalrates zur Verfügung zu stellen. 

10. März 1992 
Der Bundesminister 

für Föderalismus und Verwaltungsreform: 

Für die Richtigkeit 
der A~j~ert~gung: 

.. <l UA411e/ er-
i 

I 

WErSS 
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